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Aus den Verhandlungen des Gemeinderates   IAus den Verhandlungen des Gemeinderates   IAus den Verhandlungen des Gemeinderates   IAus den Verhandlungen des Gemeinderates   I    
 

� GGGGEMEINSCHAFTSGRAB EMEINSCHAFTSGRAB EMEINSCHAFTSGRAB EMEINSCHAFTSGRAB FFFFRIEDHOFRIEDHOFRIEDHOFRIEDHOF    BBBBRETZWILRETZWILRETZWILRETZWIL    
 

Nachdem die aktuell auf dem Friedhof Bretzwil für das Versenken der Asche beim 
Gemeinschaftsgrab vorhandene Röhre fast komplett gefüllt ist, wurde im Rahmen eines 
Augenscheins vor Ort entschieden, rechts der bestehenden eine gleichartige zweite 
Röhre im Boden zu versenken. Dabei kann die spezielle Abdeckung der vorhandenen            
für die zweite Röhre verwendet und der Schacht der ersten Röhre mit einem einfachen 
Deckel verschlossen werden. Das Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Bretzwil ist           
vor rund 20 Jahren erstellt worden, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die 
zweite Röhre in etwa für den gleichen Zeitraum ausreichen dürfte. 

 

� KKKKONZESSIONSABGABE ONZESSIONSABGABE ONZESSIONSABGABE ONZESSIONSABGABE 2023202320232023    PPPPRIMEO RIMEO RIMEO RIMEO EEEENERGIENERGIENERGIENERGIE    
 

Gemäss Ziffer 4 des Konzessionsvertrags wird den Gemeinden gestützt auf die 
Einwohnerzahl jährlich 4.5 % des Netznutzungsentgelts des Vorjahres vergütet. Im                
Jahr 2022 betrug die Entschädigung für die Netznutzung insgesamt Fr. 81'477'904.--. 
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben ergibt sich für die Gemeinde Bretzwil bei einer 
massgebenden Einwohnerzahl von 755 eine Auszahlung in der Höhe von Fr. 13'459.--. 
Für die im Konzessionsvertrag festgehaltene Besitzstandswahrung ist die Abgeltung aus 
dem Jahr 1992 in der Höhe von Fr. 8'252.-- massgebend. 

 

� AAAAUSZAHLUNG USZAHLUNG USZAHLUNG USZAHLUNG VEGVEGVEGVEG    GGGGLAS FÜR DAS LAS FÜR DAS LAS FÜR DAS LAS FÜR DAS JJJJAHR AHR AHR AHR 2022202220222022    
 

Durch die SRS Swiss Recycling Services AG, Allschwil wurden im vergangenen                    
Jahr insgesamt 18.89 Tonnen Altglas zur Wiederverwertung entgegen genommen. Bei 
einem Ansatz von Fr. 98.-- pro Tonne eingesammelten Altglas ergibt sich damit für die 
Gemeinde Bretzwil eine Rückerstattung von Fr. 1'851.20. Mit diesem Betrag können               
die im Jahr 2022 für das Einsammeln und den Abtransport des Altglases entstandenen 
Kosten in der Höhe von Fr. 1'051.25 vollumfänglich gedeckt werden und zugunsten der 
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung verbleibt ein Überschuss von Fr. 799.95. 

 

� AAAANSCHLUSS NSCHLUSS NSCHLUSS NSCHLUSS HHHHAUPTSTRASSE AUPTSTRASSE AUPTSTRASSE AUPTSTRASSE 25252525    WWWWÄRMEVERBUND ÄRMEVERBUND ÄRMEVERBUND ÄRMEVERBUND BBBBRETRETRETRETZZZZWILWILWILWIL    
 

Gestützt auf eine Anfrage der STWEG Hauptstrasse 25 wurden die Machbarkeit und            
die Kosten eines Anschlusses der Liegenschaft Hauptstrasse 25 an den Wärmeverbund 
der Einwohnergemeinde Bretzwil geprüft. Nachdem ein Anschluss der Liegenschaft 
Hauptstrasse 25 ohne weitere Massnahmen im Bereich der Holzschnitzelheizung 
realisiert werden kann, hat sich die STWEG Hauptstrasse 25 auf der Grundlage                   
eines entsprechenden Angebots des Gemeinderats entschieden, die Liegenschaft  
Hauptstrasse 25 im Jahr 2024 an den Wärmeverbund der Einwohnergemeinde Bretzwil 
anzuschliessen. 

 

� DDDDIVIDENDE IVIDENDE IVIDENDE IVIDENDE RRRRAURICA AURICA AURICA AURICA WWWWALD ALD ALD ALD AGAGAGAG    
 

Gestützt auf einen Beschluss der Generalversammlung vom 13. Juni 2023 wird von                   
der Raurica Wald AG für das Geschäftsjahr 2022 analog zum Vorjahr eine Dividende                 
in der Höhe von 4 % ausbezahlt. Bei einem Aktienkapital von Fr. 20'000.-- resultiert                     
für die Bürgergemeinde Bretzwil eine Vergütung von Fr. 800.--. Abzüglich der 
Verrechnungssteuer von 35 % ergibt sich ein effektiver Auszahlungsbetrag von Fr. 520.--, 
der der Bürgergemeinde Bretzwil überwiesen wird. 

 

� JJJJAHRESABSCHLUSS AHRESABSCHLUSS AHRESABSCHLUSS AHRESABSCHLUSS 2022202220222022    FFFFORSTBETRIEB ORSTBETRIEB ORSTBETRIEB ORSTBETRIEB FFFFRENKENTÄLERRENKENTÄLERRENKENTÄLERRENKENTÄLER    
 

Die Rechnung 2022 des Zweckverbands Forstbetrieb Frenkentäler konnte mit                     
einem Gewinn in der Höhe von Fr. 276'795.50 abgeschlossen werden. Gestützt                    
auf die Bestimmungen in den Statuten des Forstbetriebs Frenkentäler wurden davon               
Fr. 176'795.50 dem Eigenkapital zugewiesen und Fr. 100'000.-- an die angeschlossenen 
Gemeinden Bretzwil, Langenbruck, Lauwil, Reigoldswil und Waldenburg ausbezahlt. Die 
Bürgergemeinde Bretzwil ist mit einem Anteil von 16.7 % am Forstbetrieb Frenkentäler 
beteiligt. Folglich durfte die Bürgergemeinde Bretzwil eine Gewinnausschüttung von              
Fr. 16'700.-- entgegen nehmen. 
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Aus den Verhandlungen des Gemeinderates   IAus den Verhandlungen des Gemeinderates   IAus den Verhandlungen des Gemeinderates   IAus den Verhandlungen des Gemeinderates   IIIII    
 

� DDDDEFINITIVE EFINITIVE EFINITIVE EFINITIVE AAAANSTELLUNG NSTELLUNG NSTELLUNG NSTELLUNG HHHHIRT IRT IRT IRT SSSSTRAHM TRAHM TRAHM TRAHM WWWWALTERALTERALTERALTER    
 

Nachdem Walter Strahm vom Gemeinderat per den 1. Januar 2023 als neuer Hirt                
für die Sömmerung auf dem Stierenberg angestellt worden ist, wurde mit Walter Strahm 
nach Ablauf der Probezeit ein Mitarbeitergespräch geführt und vom Gemeinderat 
entschieden, das Arbeitsverhältnis mit Walter Strahm unbefristet weiterzuführen. Dies 
aufgrund der sehr guten Qualität der Arbeit von Walter Strahm auf dem Stierenberg  
sowie der positiven Rückmeldungen seitens der Landwirte sowie der Mitglieder der 
Weidkommission Stierenberg. Der Gemeinderat wünscht Walter Strahm bei seiner 
Tätigkeit als Hirt für die Sömmerung auf dem Stierenberg weiterhin viel Freude und          
alles Gute. 

 

� WWWWEIHEREIHEREIHEREIHER    IM IM IM IM GGGGEBIET EBIET EBIET EBIET BBBBRANGRANGRANGRANG    
 

Im Rahmen des Projekts ohne Grenzen in Bretzwil und Nunningen sind vom Forstbetrieb 
Frenkentäler im Gebiet Brang auf der Bretzwiler Seite zwei Weiher erstellt worden. Der 
Bau dieser Weiher markiert einen wichtigen Schritt innerhalb des Projekts ohne Grenzen 
und dient dazu, die Artenvielfalt im Gebiet Brang zu erhalten, respektive zu fördern.           
Die Weiher wurden mit umweltverträglichen Naturkautschukfolien ausgekleidet und            
mit einer Schicht Kies überdeckt. Das saubere Regenwasser, das sich in den beiden  
Weihern sammeln wird, kann über einen Ablass entleert werden, so dass die Weiher im             
Wechsel gereinigt werden können. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, die Weiher 
längerfristig zugunsten der Amphibien zu erhalten. 

 

� RRRRÜCKTRITT ÜCKTRITT ÜCKTRITT ÜCKTRITT SSSSTABSCHEF TABSCHEF TABSCHEF TABSCHEF RRRREGIONALER EGIONALER EGIONALER EGIONALER FFFFÜHRUNGSSTAB ÜHRUNGSSTAB ÜHRUNGSSTAB ÜHRUNGSSTAB ARGUSARGUSARGUSARGUS    
 

Aus gesundheitlichen Gründen hat der bisherige Stabschef des Regionalen 
Führungsstabs ARGUS, Martin Brack seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben.                 
Die Leitung des Regionalen Führungsstabs ARGUS wird interimistisch durch seinen 
Stellvertreter Andy Mohr aus Lauwil sichergestellt. Unterstützung erhält Andy Mohr             
dabei durch Reto Strickler aus Oberdorf. Die Stelle des Stabschefs des Regionalen 
Führungsstabs ARGUS wird zeitnah neu ausgeschrieben. Für die Suche eines neuen 
Stabschefs für den Regionalen Führungsstab ARGUS wurde eine Findungskommission 
eingesetzt, die die eingehenden Bewerbungen beurteilen und einen Vorschlag für die 
Wahl eines neuen Stabschefs für den Regionalen Führungsstabs ARGUS ausarbeiten 
wird. 

 

� RRRREDUKTIONEDUKTIONEDUKTIONEDUKTION    RRRRÜCKLIEFERVERGÜTUNG ÜCKLIEFERVERGÜTUNG ÜCKLIEFERVERGÜTUNG ÜCKLIEFERVERGÜTUNG PVAPVAPVAPVA    SSSSCHULHAUSCHULHAUSCHULHAUSCHULHAUS    
 

Die Primeo Netz AG, Münchenstein hat die Rückliefervergütung für Energie aus 
Solarproduktion per den 1. Juli 2023 von bislang 20 Rappen auf neu 16 Rappen                   
pro Kilowattstunde gesenkt. Diese Reduktion betrifft unter anderem auch die 
Photovoltaikanlage auf dem Dach des Baumgartenschulhauses. Die Höhe der 
Rückliefervergütung richtet sich nach den vermiedenen Beschaffungskosten und 
entspricht in etwa dem Preis, den Energieversorger für ihren Stromeinkauf zahlen. 
Gleichzeitig ist von der Primeo Energie eine Minimalvergütung von 9 Rappen pro 
Kilowattstunde eingeführt worden. Dies mit einer Laufzeit bis Ende des Jahres 2028. 

 

� SSSSPENDE PENDE PENDE PENDE MMMMUSEUM IM USEUM IM USEUM IM USEUM IM FFFFELD ELD ELD ELD RRRREIGOLDSWILEIGOLDSWILEIGOLDSWILEIGOLDSWIL    
 

In Zusammenhang mit der geplanten Sanierung und Erweiterung des Museums im Feld  
in Reigoldswil hat der Gemeinderat eine Spende von Fr. 1'000.-- an die Johann Rudolf 
Plattner Stiftung überwiesen. Der Beitrag der Einwohnergemeinde Bretzwil hilft mit, der 
Umsetzung des geplanten Projekts einen Schritt näher zu kommen. Die Johann Rudolf 
Plattner Stiftung ist beeindruckt, wie vielen Menschen es wichtig erscheint, das Museum 
im Feld mit seiner Geschichte und damit auch die regionalen Brauchtümer, wie die 
Posamenterei lebendig zu erhalten, aber auch von ihrem Willen, die Zukunft aktiv zu 
gestalten und mit der Erweiterung einen sozial-kulturellen Treffpunkt für Jung und Alt            
zu schaffen. Die Johann Rudolf Plattner Stiftung ist zuversichtlich, die erforderlichen Mittel 
zusammenzubringen und hoffentlich noch in diesem Jahr mit dem Vorhaben starten zu 
können. 
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Vernehmlassungen   IVernehmlassungen   IVernehmlassungen   IVernehmlassungen   I    
 

Fahrplan 2024Fahrplan 2024Fahrplan 2024Fahrplan 2024    
 

Im Bereich des öffentlichen Verkehrs wird die Gemeinde Bretzwil mit den Linien 71 und 111 
bedient, wobei die neun Schulkurse zwischen Reigoldswil und Bretzwil auf der Linie 71 ab 
dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 neu als Linie 74 geführt werden. Eine 
Kontrolle des für das Jahr 2024 geplanten Fahrplans hat ergeben, dass bei diesen              
beiden Buslinien im Vergleich zum aktuellen Fahrplan keine Änderungen vorgesehen sind. 
Grundsätzlich begrüsst der Gemeinderat das unveränderte Angebot auf den Buslinien 74 
und 111. Wünschenswert wäre es nach Ansicht des Gemeinderats allerdings, wenn auf der 
Buslinie 111 am späteren Abend um 22.36 Uhr sowie am Morgen um 05.10 Uhr ein weiterer 
Kurs nach Liestal geführt würde. Darüber hinaus wäre es gemäss der Einschätzung des 
Gemeinderats, wie bereits anlässlich der Vernehmlassung zum Fahrplan 2023 festgehalten, 
zu begrüssen, wenn die Nachverbindungen nach Bretzwil komplett auf die Buslinie 111 
gelegt und die Nachtverbindungen damit den Tagesstrukturen des öffentlichen Verkehrs 
angepasst würden. Auf der Buslinie 74 wäre es zudem erstrebenswert, wenn im Verlauf des 
Vormittags gegen 10.00 Uhr ein zusätzliches Kurspaar eingeschoben werden könnte und  
am Wochenende eine minimale Anzahl Kurspaare angeboten würde, um den Freizeitverkehr 
abdecken zu können. 
 
 

Änderung diverse Verordnungen BildungsbereichÄnderung diverse Verordnungen BildungsbereichÄnderung diverse Verordnungen BildungsbereichÄnderung diverse Verordnungen Bildungsbereich    
 

In diversen Verordnungen im Bildungsbereich sind in Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Landratsvorlage "Klare Führungsstrukturen für die kantonalen Schulen, Stärkung                   
von Qualität und Aufsicht im Bildungswesen des Kantons Basel-Landschaft" und der 
Landratsvorlage "Variable Führungsstrukturen für die kommunalen Schulen" verschiedene 
Anpassungen geplant. Diese betreffen die neuen Bestimmungen zur Qualitätsentwicklung 
und -sicherung sowie die Variabilität bei der Wahl des Führungsmodells der öffentlichen 
Primarstufe. Im Weiteren erfolgt eine Anpassung an die neuen Zuständigkeiten zwischen  
der Schulleitung und dem Schulrat entsprechend den neuen Führungsstrukturen.                          
In verschiedenen Erlassen werden zudem Doppelnennungen bereinigt und wo immer 
möglich auf das Bildungsgesetz verwiesen. Gemäss der Beurteilung des Gemeinderats 
handelt es sich bei den Anpassungen in den diversen Verordnungen mehrheitlich um          
den Nachvollzug zu den Gesetzesbestimmungen. Aus der Sicht des Gemeinderats muss            
bei den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jedoch präzisiert werden, dass                 
die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter von der Gemeinde angestellt sind,               
wenn diese die Schulsozialarbeit selbst betreibt. Gemäss dem Gemeindegesetz liegt               
die oberste Personalverantwortung beim Gemeindepräsidium. Dieses muss nach Meinung         
des Gemeinderats daher einbezogen sein. Eine alleinige Delegation per Verordnung an                  
das für den Bereich Bildung zuständige Gemeinderatsmitglied ist nicht zulässig. Im Weiteren 
sollte die detaillierte Ausgestaltung in der Organisationsautonomie des Gemeinderats liegen. 
Der Gemeinderat interpretiert den Begriff "von der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
angeordnete Personalentwicklungsmassnahmen" dahingehend, dass wie heute alle 
vereinbarten Personalentwicklungsmassnahmen darunterfallen. Sollte dies nicht der Fall 
sein, ersucht der Gemeinderat um eine entsprechende Anpassung, so dass keine finanzielle 
Schlechterstellung der Gemeinden erfolgt. Aus Gemeindesicht stellen die Absätze 3 bis 6           
im § 6 der Verordnung für die Schulleitung und die Schulsekretariate, Unterrichtstätigkeit  
von Schulleitungsmitgliedern eine Ungleichbehandlung mit den übrigen kommunalen 
Angestellten dar. Der Gemeinderat empfiehlt daher, diese ersatzlos zu streichen.                        
Die Mitarbeitenden der Schulsekretariate der Primarschulen und der Kindergärten sind 
kommunale Angestellte. Aus diesem Grund muss die Basisvariante die Anstellung durch  
den Gemeinderat sein. Im Weiteren empfiehlt der Gemeinderat, zu prüfen, ob § 65 in der 
Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule, Pflichtenheft für die Schulleitung             
nicht in die Verordnung für die Schulleitung und die Schulsekretariate überführt werden                  
soll. Abschliessend ersucht der Gemeinderat, generell sicherzustellen, dass beide 
Führungsmodelle (Schulrat  und Gemeinderat) wirklich in allen Verordnungen integriert sind. 
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Vernehmlassungen   IIVernehmlassungen   IIVernehmlassungen   IIVernehmlassungen   II    
 

Buskonzept LaufentalBuskonzept LaufentalBuskonzept LaufentalBuskonzept Laufental----Dorneckberg 2026Dorneckberg 2026Dorneckberg 2026Dorneckberg 2026    
 

Per Dezember 2025 wird die SBB im Laufental ein neues Angebotskonzept einführen. Dies 
verbunden mit dem Halbstundentakt Basel-Biel mit einer Kreuzung in Grellingen anstatt             
wie bislang in Zwingen. Gleichzeitig wird die Strecke Basel-Liestal viertelstündlich bedient. 
Gestützt auf diese Änderungen ist ein neues, auf diese Bahnverbindungen abgestimmtes 
Buskonzept Laufental-Dorneckberg geplant. Für die Gemeinde Bretzwil ergeben sich                 
daraus die folgenden Anpassungen: Die Linie 111 wird neu täglich halbstündlich bedient, in 
Randstunden (Samstag/Sonntag frühmorgens und täglich ab 21.00 Uhr) weiterhin stündlich. 
In Liestal bestehen Anschlüsse an den IC6/61 von und nach Bern, die S3 von und nach 
Basel und Olten sowie nur in Richtung Basel an den IR37. In Laufen besteht ein Anschluss 
an den IC von und nach Basel und in Seewen an die neue Linie 67 nach Dornach.                 
Damit erfolgt ein deutlicher Ausbau des Halbstundentakts von und nach Liestal und             
Laufen. Zudem resultiert im Knoten Seewen eine Verbesserung der Fahrplanstabilität              
dank der Umsetzung der neuen Linie 67. Auf der Linie 111 fährt der letzte Bus von Bretzwil 
nach Liestal neu täglich um 23.34 Uhr. Bislang findet diese Fahrt um 21.36 Uhr statt.                   
In die umgekehrte Richtung fährt der letzte Bus um 23.53 Uhr von Liestal nach Bretzwil. 
Nach Laufen ergeben sich diesbezüglich keine Anpassungen. Aufgehoben wird die Linie 116 
von Seewen nach Grellingen. Diese wird ersetzt durch die neue Linie 67 Seewen-Hochwald-
Dornach, die halbstündlich mit einer Fahrzeit von 19 Minuten von Seewen nach Dornach  
und umgekehrt fährt. Aktuell beträgt die Fahrzeit von Seewen über Grellingen nach           
Dornach 25 Minuten. Aufgrund der Anschlüsse in Dornach, der kürzeren Fahrzeit sowie                
der deutlich höheren Anzahl Kurse resultiert damit gegenüber dem heutigen Angebot für die 
grosse Mehrheit der Nutzer des öffentlichen Verkehrs eine Verbesserung. Noch nicht näher 
untersucht wurden die Auswirkungen des neuen Buskonzepts auf die Nachtangebote. Die 
Berücksichtigung des Nachtangebots in den Fahrplänen erfolgt in einer späteren Phase nach 
Abschluss der Mitwirkung zum Konzeptvorschlag. Diesbezüglich weist der Gemeinderat 
darauf hin, dass das Nachtangebot auf die Linie 111 von Liestal nach Bretzwil gelegt werden 
sollte. Ebenfalls wäre es begrüssenswert, wenn der erste Kurs auf der Linie 111 ab Bretzwil 
nach Liestal bereits um 05.04 Uhr fahren würde. Gegen das vorliegende Buskonzept 
Laufental-Dorneckberg 2026 werden vom Gemeinderat aufgrund der Verbesserungen für die 
Einwohnerinnen und Einwohner von Bretzwil grundsätzlich jedoch keine Einwände erhoben. 
 

 

Kommunale WahlenKommunale WahlenKommunale WahlenKommunale Wahlen    
 

ERSATZWAHL EINES MITGLIEDS DES WAHLBÜROS BRETZWIL FÜR DEN REST DER 

AMTSPERIODE BIS AM 30. JUNI 2024 
 

Zahl der Stimmberechtigten: 572 Zahl der eingelegten Wahlzettel: 193 
Zahl der leeren Wahlzettel: 6 Zahl der ungültigen Wahlzettel: 0 
Zahl der gültigen Wahlzettel: 187 Absolutes Mehr 94 
Stimmbeteiligung: 33.7 % 
 

Stimmen haben erhalten: 
 

Hein Danny 81 Hunziker Noëmi 67 
Kheder Esther 37 Andere 2 
 
 

Nachdem keiner der Kandidatinnen und Kandidaten das absolute Mehr erreicht hat, ist ein 
zweiter Wahlgang erforderlich, in dem dannzumal das relative Mehr gilt, das heisst, diejenige 
Kandidatin, derjenige Kandidat mit den meisten Stimmen ist gewählt. 
 

Vom Gemeinderat wurde der Termin für den zweiten Wahlgang für die Ersatzwahl eines 
Mitglieds des Wahlbüros Bretzwil für den Rest der Amtsperiode bis am 30. Juni 2024 auf  
den 19. November 2023 angesetzt. 
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TrinkwasserkontrolleTrinkwasserkontrolleTrinkwasserkontrolleTrinkwasserkontrolle            IIII    
 

BAKTERIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG VOM 2. AUGUST 2023 
 

Proben Nr. Probenbeschreibung 
 

P-23-003785 83.10 A Rappenlochquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumpstation 
P-23-003786 83.15 A Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumpstation 
P-23-003787 83.15 AF Rohwasser, nach Ultrafiltration, vor UV 
P-23-003788 83.15 AUV Rohwasser, nach Ultrafiltration und UV 
P-23-003789 83.95 N Reservoir, Abgang Netz 
P-23-003790 83.991 N Netzwasser Sägerei Sasse 
 

Feldtest 83.10 A 83.15 A 83.15 AF 83.15 AUV 83.95 N 83.991 N 
 

Wassertemp. Grad Celsius 9.7 10.61 10.6 --- --- --- 
 

Bakteriologische Resultate 
 

Aerobe mesoph. Keime mL 58'000 440 <4 <4 0 0 
Enterokokken pro 100 mL 800 31 0 0 0 0 
Escherichia coli pro 100 mL 580 79 0 0 0 0 
 

Bakt. Befund Belastet Belastet In Ord. In Ord. In Ord. In Ord. 
 

Toleranzwerte 
 

Aerobe mesoph. Keime mL 100 100 100 20 300 300 
Enterokokken pro 100 mL 0 0 0 0 0 0 
Escherichia coli pro 100 mL 0 0 0 0 0 0 
 

Das abgegebene Trinkwasser entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme in den 
untersuchten Parametern den Anforderungen der aktuellen Verordnung über Trinkwasser 
sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV, SR 817.022.11, 
Anhang 1). 
 

 

CHEMISCHE UNTERSUCHUNG VOM 2. AUGUST 2023 
 

Proben Nr. Probenbeschreibung 
 

P-23-003790 83.991 N Netzwasser Sägerei Sasse 
 
 Toleranz-/Grenzwerte Toleranz-/Grenzwerte 
 

Alkalität: � 23.9 °fH --- Nitrat: � 7.63 mg/l 40.0 mg/l 
 

Calcium: � 136 mg/l --- Sulfat: � 172 mg/l --- 
 

Kalium: � 1.53 mg/l --- Anionen: � 8.66 mmol/l --- 
 

Magnesium: � 22.5 mg/l --- Gesamthärte: � 43.2 °fH --- 
 

Natrium: � 3.32 mg/l 200 mg/l TOC: � 1.16 mg C/l 2.00 mg C/l 
 

Kationen: � 8.83 mmol/l --- pH-Wert: � 7.39 --- 
 

Chlorid: � 5.79 mg/l --- Leitfähigkeit: � 773 µS/cm --- 
 

Fluorid: � 0.32 mg/l 1.50 mg/l Trübung: � 0.09 FNU 1.00 FNU 
 

Das abgegebene Trinkwasser entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme in den 
untersuchten Parametern den Anforderungen der aktuellen Verordnung über Trinkwasser 
sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen. 
 

Die detaillierten sowie weitere Testresultate des Trinkwassers finden Sie auf der Homepage 
der Gemeinde Bretzwil unter www.bretzwil.ch�Entsorgung und Umwelt�Wasserversorgung. 
 

Kantonales Laboratorium Basel-Landschaft 
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Trinkwasserkontrolle   IITrinkwasserkontrolle   IITrinkwasserkontrolle   IITrinkwasserkontrolle   II    
 

CHEMISCHE UNTERSUCHUNG VOM 4. JULI 2023 
 
Proben Nr. Probenbeschreibung 
 

P-23-005235 83.92 N Netzwasser Brunnen Eintracht 
 
Im Rahmen einer amtlichen Untersuchungskampagne ist das Trinkwasser auf Substanzen 
untersucht worden, die aufgrund ihrer Stoffeigenschaften eine mögliche Gefährdung                  
des Trinkwassers darstellen können. Die Stoffe werden von Menschen in die Umwelt 
eingebracht, entweder durch landwirtschaftliche Aktivitäten oder durch das Abwasser              
aus Siedlung und Industrie. Sie sind sehr gut wasserlöslich und können bei der 
Trinkwasseraufbereitung nur bedingt oder gar nicht entfernt werden. Weil sie ausserdem 
biologisch stabil und toxisch sind, werden sie als persistente (P), mobile (M) und toxische 
Substanzen eingestuft. 
 
Folgende Substanzen wurden im Trinkwasser untersucht: 
 

� 1,2,4-Triazol (Pflanzenschutzmittel, Abbauprodukt, Nitrifikationshemmer, Industriestoff) 
 

� IN-A4098 (Pflanzenschutzmittel Abbauprodukt) 
 

� 1,2 -Diphenylguanidin (Vulkanisationsbeschleuniger) 
 

� Melamin (Ausgangsprodukt für die Herstellung von Melaminharzen, Insektizid 
Abbauprodukt) 

 

� Cyanursäure (Abbauprodukt von Melamin, Industriestoff) 
 

� Metformin (Arzneimittelwirkstoff) 
 

� Guanylharnstoff (Abbauprodukt von Metformin) 
 

� Trimethoprim (Arzneimittelwirkstoff) 
 
Die Probe entsprach in den untersuchten Belangen den lebensmittelrechtlichen 
Anforderungen. 
 

Kantonales Laboratorium Basel-Landschaft 
 

 

Ausschreibung Jagdrevier BretzwilAusschreibung Jagdrevier BretzwilAusschreibung Jagdrevier BretzwilAusschreibung Jagdrevier Bretzwil    
 
Die Einwohnergemeinde Bretzwil schreibt das folgende Jagdrevier für die Periode                   
vom 1. April 2024 bis am 31. März 2032 zur Verpachtung aus: 
 

Jagdrevier Bretzwil 
mit einer jagdlich genutzten Wald- und Feldfläche von 595 ha 

 
Die Voraussetzungen zur Verpachtung sind dem am 1. Januar 2022 in Kraft getretenen 
neuen Wildtier- und Jagdgesetz zu entnehmen. Die Jagdgesellschaft muss aus             
mindestens sechs jagdberechtigten Mitgliedern bestehen, davon drei bei Pachtbeginn  
jünger als 70 Jahre. 
 
Interessiere Jagdgesellschaften können ihre Bewerbung der Gemeindeverwaltung Bretzwil, 
Kirchgasse 3, 4207 Bretzwil bis spätestens am 15. Oktober 2023 einreichen. 
 
Der Gemeinderat regelt das Verfahren für die Vergabe der Pacht des Jagdreviers Bretzwil. 
 

Gemeinderat Bretzwil 
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Finanzausgleich 202Finanzausgleich 202Finanzausgleich 202Finanzausgleich 2023333            IIII    
 

FinanzausglFinanzausglFinanzausglFinanzausgleich / Beiträge der Gemeinden an den Kantoneich / Beiträge der Gemeinden an den Kantoneich / Beiträge der Gemeinden an den Kantoneich / Beiträge der Gemeinden an den Kanton    
 

 Rechnung 2022 Budget 2023 Rechnung 2023 
Beiträge vom Kanton: 
 

Ressourcenausgleich Fr. 931'756.00 Fr. 940'000.00 Fr. 951'116.00 
Sonderlastenabgeltung Fr. 157'923.00 Fr. 157'000.00 Fr. 157'912.00 
Ausgleich Primarschule Fr. 102'298.00 Fr. 99'000.00 Fr. 99'278.00 
Ausgleich Ergänzungsleist. Fr. 59'355.00 Fr. 59'000.00 Fr. 53'456.00 
Abfederung Vermögensst. Fr. 0.00 Fr. 5'600.00 Fr. 5'681.00 
 

Total Beiträge Fr. 1'251'332.00 Fr. 1'260'600.00 Fr. 1'267'443.00 
 

 

Beiträge an den Kanton: 
 

Ergänzungsleistungen AHV Fr. 88'693.00 Fr. 82'000.00 Fr. 74'682.00 
Spitalbeschulung Fr. 380.00 Fr. 400.00 Fr. 384.00 
Aufgabenverschiebung Fr. 21'876.00 Fr. 17'100.00 Fr. 16'832.00 
Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe Fr. 7'500.00 Fr. 7'600.00 Fr. 7'510.00 
Schulleitungskonferenz Fr. 159.00 Fr. 200.00 Fr. 129.00 
Anteil eUmzug Fr. 171.00 Fr. 200.00 Fr. 173.00 
 

Total Beiträge Fr. 118'779.00 Fr. 107'500.00 Fr. 99'710.00 
 

 

Nettogutschrift Fr. 1'132'553.00 Fr. 1'153'100.00 Fr. 1'167'733.00 
 

 

BerechnungsBerechnungsBerechnungsBerechnungsgrundlagengrundlagengrundlagengrundlagen    
 

Beim Ressourcenausgleich leisten Einwohnergemeinden, deren Steuerkraft über dem 
Ausgleichsniveau liegt, Beiträge an Einwohnergemeinden, deren Steuerkraft unter                     
dem Ausgleichsniveau liegt. Die Steuerkraft einer Einwohnergemeinde bemisst sich               
nach dem Steuerertrag natürlicher und juristischer Personen bei einem durchschnittlichen 
Steuerfuss und -satz pro Einwohner. 
 

Die Höhe des Beitrags pro Einwohner einer Empfängergemeinde entspricht der Differenz 
ihrer Steuerkraft zum Ausgleichsniveau. Vorbehalten bleibt eine allfällige Kürzung dieses 
Betrags falls die hypothetische Abschöpfung bei den Gebergemeinden über 17 % ihrer 
Steuerkraft liegt. Die Gebergemeinden bezahlen 15 % ihrer Steuerkraft, jedoch               
maximal 60 % des Unterschieds zwischen dem Ausgleichsniveau und ihrer Steuerkraft.            
Eine Differenz zwischen den Zahlungen der Gebergemeinden und den Zahlungen an                  
die Empfängergemeinden wird in den Ausgleichsfonds eingelegt, respektive diesem 
entnommen. 
 

Zusätzlich leistet der Kanton denjenigen Einwohnergemeinden Lastenabgeltungen, die in 
den Bereichen Sozialhilfe, Bildung und Nichtsiedlungsfläche überdurchschnittliche Lasten zu 
tragen haben. Ebenfalls bezahlt jede Einwohnergemeinde nach Bedarf eine Einlage in den 
Ausgleichsfonds und die stark belasteten Gemeinden erhalten einen Solidaritätsbeitrag für 
die ausgerichtete Sozialhilfe. 
 

KENNZAHLEN 2023 
 

Fiktiver Steuerfuss natürliche Personen 55.259 % 
Fiktiver Steuersatz juristische Personen, Ertragssteuer 4.717 % 
Fiktiver Steuersatz juristische Personen, Kapitalsteuer 0.055 % 
 

Ausgleichsniveau Fr. 2'670.0000 
Kürzung Finanzausgleich 17 %-Regel pro Einwohner Fr. 0.0000 
 

Gemeindeanteil Ergänzungsleistungen AHV pro Einwohner Fr. 99.4441 
Gemeindeanteil Aufgabenverschiebung pro Einwohner Fr. 22.4133 
Gemeindeanteil pro Primarschüler Fr. 2'068.2909 
Gemeindeanteil Kompensationsleistung EL pro Hochbetagten Fr. 689.8844 
Gemeindeanteil Spitalbeschulung pro Einwohner Fr. 0.5109 
Gemeindeanteil Schulleitungskonferenz pro Einwohner Fr. 0.1716 
Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe pro Einwohner Fr. 10.0000 
Gemeindeanteil eUmzug pro Einwohner Fr. 0.2299 
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Finanzausgleich 202Finanzausgleich 202Finanzausgleich 202Finanzausgleich 2023333            IIIIIIII    
 

Steuerkraft und FinanzSteuerkraft und FinanzSteuerkraft und FinanzSteuerkraft und Finanzausgleich in Franken ausgleich in Franken ausgleich in Franken ausgleich in Franken ----    Jahr 2023Jahr 2023Jahr 2023Jahr 2023    
 

Gemeinde Mittlere Steuerkraft Finanzausgleich * 
 Wohnbev. absolut pro Einw. absolut pro Einw. 
 

Kanton BL 296'699 Fr. 902'809'448.00 Fr. 3'042.85  Fr. 65'399'085.00 Fr 220.42 
Bez. Walden. 16'317 Fr. 28'855'295.00 Fr. 1'768.42 + Fr. 14'711'096.00 Fr. 901.58 
 

Bottmingen 7'017 Fr. 37'086'836.00 Fr. 5'285.28 - Fr. 5'563'025.00 Fr. 792.79 
Binningen 15'833 Fr. 81'996'387.00 Fr. 5'178.83 - Fr. 12'299'458.00 Fr. 776.82 
Arlesheim 9'333 Fr. 43'432'663.00 Fr. 4'653.67 - Fr. 6'514'899.00 Fr. 698.05 
Biel-Benken 3'630 Fr. 16'033'183.00 Fr. 4'416.85 - Fr. 2'404'977.00 Fr. 662.53 
Pfeffingen 2'443 Fr. 10'469'058.00 Fr. 4'285.33 - Fr. 1'570'359.00 Fr. 642.80 
  

Titterten 423 Fr. 921'171.00 Fr. 2'177.71 + Fr. 208'239.00 Fr. 492.29 
  

Ziefen 1'644 Fr. 3'133'338.00 Fr. 1'905.92 +Fr. 1'256'142.00 Fr. 764.08 
  

Arboldswil 594 Fr. 1'085'544.00 Fr. 1'827.52 + Fr. 500'436.00 Fr. 842.48 
  

Reigoldswil 1'591 Fr. 2'794'065.00 Fr. 1'756.17 + Fr. 1'453'905.00 Fr. 913.83 
  

Lauwil 319 Fr. 504'043.00 Fr. 1'580.07 +Fr. 347'687.00 Fr. 1'089.93 
  

Rümlingen 450 Fr. 638'589.00 Fr. 1'419.09 + Fr. 562'911.00 Fr. 1'250.91 
Bretzwil 751 Fr. 1'054'054.00 Fr. 1'403.53 + Fr. 951'116.00 Fr. 1'266.47 
Oltingen 521 Fr. 705'628.00 Fr. 1'354.37 + Fr. 685'442.00 Fr. 1'315.63 
Roggenburg 268 Fr. 357'076.00 Fr. 1'332.37 + Fr. 358'484.00 Fr. 1'337.63 
Langenbruck 975 Fr. 1'271'636.00 Fr. 1'304.24 + Fr. 1'331'614.00 Fr. 1'365.76 
 

* - = Gebergemeinde / + = Empfängergemeinde 
 

 

LehrabschlussprüfungenLehrabschlussprüfungenLehrabschlussprüfungenLehrabschlussprüfungen    
 

Im Sommer 2023 haben wiederum zahlreiche Jugendliche mit der Lehrabschlussprüfung 
oder dem Abschluss einer gleichwertigen Ausbildung einen Lebensabschnitt erfolgreich 
beendet und mit der Aufnahme einer Arbeitstätigkeit eine neue Herausforderung angetreten. 
 

Der Gemeinderat gratuliert allen Lehrlingen aus Bretzwil, die in diesem Jahr ihre 
Abschlussprüfung erfolgreich absolviert haben und wünscht ihnen auf ihrem weiteren 
Lebensweg alles Gute. 

Gemeinderat Bretzwil 
 

 

Daten der Jagd 20Daten der Jagd 20Daten der Jagd 20Daten der Jagd 2023232323    
 

Die Termine für die Jagd wurden von der Jagdgesellschaft Bretzwil wie folgt festgelegt: 
 

Samstag, Samstag, Samstag, Samstag, 28. Oktober 202328. Oktober 202328. Oktober 202328. Oktober 2023    Samstag, Samstag, Samstag, Samstag, 11111. November 20231. November 20231. November 20231. November 2023    
 

Samstag, Samstag, Samstag, Samstag, 18. November 202318. November 202318. November 202318. November 2023    Samstag, Samstag, Samstag, Samstag, 2. Dezember 20232. Dezember 20232. Dezember 20232. Dezember 2023    
 

Samstag, 16. Dezember 2023Samstag, 16. Dezember 2023Samstag, 16. Dezember 2023Samstag, 16. Dezember 2023    
 

Die Jagd beginnt jeweils um ca. 08.30 Uhr und dauert in etwa bis 17.00 Uhr. Wo gejagt            
wird, steht nicht zum vornherein fest und ist unter anderem vom Wetter abhängig.                 
Die Jagdgesellschaft Bretzwil wird an wichtigen Stellen mit Tafeln oder Faltsignalen                   
auf die Jagd aufmerksam machen. 
 

Für das den Belangen der Jagd entgegen gebrachte Verständnis danken wir bereits im 
Voraus. 

Jagdgesellschaft Bretzwil 
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Coop Gemeinde Duell 2024Coop Gemeinde Duell 2024Coop Gemeinde Duell 2024Coop Gemeinde Duell 2024    
 

In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Gemeinde 
Bretzwil am Coop Gemeinde Duell von schweiz.bewegt,           
dem grössten nationalen Förderprogramm für mehr Bewegung               
in den Gemeinden beteiligt. In der Folge wurden jeweils im 
Monat Mai individuell sowie an den zahlreich angebotenen 
organisierten Aktivitäten mit vollem Elan Bewegungsminuten 
gesammelt, was der Gemeinde Bretzwil in der Kategorie A der 
Gemeinden mit bis zu 2'000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
zu einem tollen dritten und vierten Platz verhalf. 

 

Unter Berücksichtigung der verschiedenen, im Rahmen des Coop Gemeinde Duells 2023 
abermals eingegangenen positiven Rückmeldungen sowie der positiven Dynamik, die dieser 
Anlass in der Dorfgemeinschaft ausgelöst hat, wurde vom Organisationskomitee, bestehend               
aus Anita Gerber, Lisä Häner, Jolanda Schürch und Rolf Schweizer beschlossen, sich im 
kommenden Mai 2024 erneut am Coop Gemeinde Duell zu beteiligen. 
 

Wiederum gilt es somit im Mai 2024                  
mittels der Teilnehmer-App für die Gemeinde 
Bretzwil möglichst viele Bewegungsminuten             
zu sammeln. Dabei wird bewusst die 
Bewegungszeit  und nicht die effektive Leistung 
der Teilnehmenden gemessen. Damit ist der 
Zugang für sämtliche Alterskategorien ohne 
Leistungsdruck möglich. 
 

Haben Sie eine Idee für eine Aktivität, die                    
im kommenden Mai im Rahmen des Coop 
Gemeinde Duells 2024 angeboten werden 
kann, dann dürfen Sie sich gerne bei einem der Mitglieder des Organisationskomitees oder                  
auf der Gemeindeverwaltung melden, so dass diese Aktivität in das offizielle Programm 
aufgenommen werden kann. 
 

Weitere Informationen folgen in den nächsten Mitteilungsblättern der Gemeinde Bretzwil 
sowie über die Gemeinde News App. 
 

Die Mitglieder des OK Gemeinde Duells wünschen Ihnen eine schöne Herbstzeit und freuen 
sich schon heute auf zahlreiche sportliche Begegnungen im Mai 2024. 
 

OK Coop Gemeinde Duell 
 

 
 

 

 

AuftragsvergabenAuftragsvergabenAuftragsvergabenAuftragsvergaben    
 

Ascheröhre Gemeinschaftsgrab Reparaturen Brunnen Stierenberg 
 

Kurz Gartengestaltung AG, Bretzwil Müller-Rieder AG, Seewen 
 

Heissteerung Ramsteinweg Instandstellung Rinne Rüteliweg 
 

Euphalt AG, Basel Christoph Sutter, Bretzwil 
 

Reparatur Garagentor Stierenberg Bäume/Sträucher schneiden 
 

HR Huber Metallbau GmbH, Bretzwil Forstbetrieb Frenkentäler, Waldenburg 
 

Spülen Kanalisation/Sickerleitungen Schindler AG, Pratteln 
 

Marquis AG, Füllinsdorf Ertüchtigung Lift Gemeindezentrum 
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Abschlussreise 1./2. Klasse PrimarschuleAbschlussreise 1./2. Klasse PrimarschuleAbschlussreise 1./2. Klasse PrimarschuleAbschlussreise 1./2. Klasse Primarschule    
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Seniorenausfahrt 2023Seniorenausfahrt 2023Seniorenausfahrt 2023Seniorenausfahrt 2023    
 

Am Mittwoch, den 30. August 2023 konnte die in der Zwischenzeit schon                             
50. Seniorenausfahrt der Gemeinde Bretzwil durchgeführt werden. Eingeladen waren                 
alle AHV-berechtigten Einwohnerinnen und Einwohner von Bretzwil sowie deren allenfalls 
noch nicht rentenberechtigten Ehe- und Lebenspartner. 
 

Aufgrund der eingegangenen 
Anmeldungen bestiegen wir um                   
07.15 Uhr bei idealem Reisewetter,  
nicht zu warm und nicht zu kalt mit der 
stattlichen Anzahl von 55 Personen die 
beiden von der Sägesser Reisen AG, 
Wintersingen bereitgestellten Reisecars. 
Die erste Etappe der diesjährigen 
Seniorenausfahrt führte uns nach Zug, 
wo eine rund einstündige Schifffahrt mit 
Kaffee und Gipfeli auf dem Zugersee auf 
dem Programm stand. 
 

Anschliessend ging es von Arth aus mit den beiden Reisecars weiter an den Zürichsee             
und letztlich an den Wägitalersee zu einem feinen Mittagessen im Gasthof zum See.                
Gut gestärkt führte die Fahrt danach  
auf einer relativ schmalen Strasse mit             
der entsprechenden Herausforderung 
für unsere beiden Chauffeure über     
die Sattelegg und entlang des Sihlsees 
nach Einsiedeln. 
 

In Einsiedeln angekommen folgte                  
eine eindrückliche Führung durch               
das Kloster Einsiedeln. Insbesondere 
konnten dabei die Kirche und                      
die Bibliothek besichtigt werden und die 
Führerinnen wussten viel Historisches 
und Interessantes zu berichten. Nach 
einem Schluck des gesundheitsfördernden Wassers aus dem Brunnen auf dem Klosterplatz 
ging die Fahrt im Anschluss weiter zum Zobehalt im Restaurant Roter Löwen in Hildisrieden. 
 
Nachdem sich sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmals ausreichend                
gestärkt hatten, nahmen wir das letzte Teilstück zurück nach Bretzwil unter die Räder,                    

wo einmal mehr eine sehr schöne und 
abwechslungsreiche Seniorenausfahrt 
zu Ende ging. Die Seniorenausfahrt  
bot für die älteren Menschen eine gute 
Gelegenheit, die sozialen Kontakte zu 
pflegen, respektive aufzufrischen. 
 

Der Gemeinderat freut sich bereits                 
heute auf die Seniorenausfahrt                       
des kommenden Jahres und hofft, 
dannzumal am 28. August 2024 
wiederum eine grosse Anzahl 
Seniorinnen und Senioren zu            
diesem traditionellen Anlass  
begrüssen zu dürfen. Weitere             

Photos finden Sie unter www.bretzwil.ch�Porträt�Fotogalerie. 
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Versand Jodtabletten 2023Versand Jodtabletten 2023Versand Jodtabletten 2023Versand Jodtabletten 2023    
 

Versand der neuen Jodtabletten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2023 verteilt der Bund im Umkreis von 50 km 
um die Schweizer Kernkraftwerke neue Jodtabletten (Kaliumiodid 65 SERB Tabletten) an     
die Bevölkerung. Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Verteilgebiet erhalten per Post eine 
Packung Jodtabletten - vorsorglich und gratis. 
 

Warum werden die Jodtabletten verteilt? 
 

Bei einem schweren Kernkraftwerkunfall kann unter anderem radioaktives Jod in die 
Umgebung austreten. Dieses wird vom Menschen durch die Atemluft aufgenommen und 
reichert sich in der Schilddrüse an. Jodtabletten verhindern die Aufnahme von radioaktivem 
Jod in der Schilddrüse. Wichtig: Die Jodtabletten sind eine vorsorgliche Massnahme. 
Sie sind für den Notfall bestimmt und dürfen nur auf Anordnung der Behörden 
eingenommen werden! Im Ereignisfall wird die Bevölkerung entsprechend alarmiert und 
informiert. 
 

Wer erhält die Jodtabletten? 
 

Die Jodtabletten werden alle zehn Jahre an die Bevölkerung im Umkreis von 50 km          
eines Schweizer Kernkraftwerks verteilt. Es werden bewusst mehr Tabletten verteilt, als für          
eine Person nötig sind, damit im Notfall auch Angehörige oder Besuch versorgt werden            
können, die keine Jodtabletten erhalten oder dabei haben. In den Gebieten ausserhalb des            
50-Kilometer-Bereichs lagern die Kantone genügend Jodtabletten, um die Bevölkerung falls 
nötig rechtzeitig damit versorgen zu können. 
 

Was tun mit den alten Jodtabletten? 
 

Seit rund 10 Jahren werden die Jodtabletten in einer violetten Packung verteilt, zuvor wurden 
sie in einer roten Packung abgegeben. Diese alten Jodtabletten können Sie einfach in einer 
Apotheke oder Drogerie abgeben. 
 

Was tun, wenn jemand keine Jodtabletten erhalten hat? 
 

Falls Sie bis Ende November 2023 keine neuen Jodtabletten erhalten haben, können Sie  
auf der Gemeindeverwaltung einen Bezugsschein abholen. Mit dem Bezugsschein besteht               
die Möglichkeit, Jodtabletten gratis in einer Apotheke oder Drogerie im Verteilgebiet zu 
beziehen. 
 

Haben Sie Fragen zur Tablettenverteilung? Vom 2. Oktober bis zum 2. Dezember 2023 steht 
Ihnen unter 0848 44 22 00 die Jodtabletten-Hotline zur Verfügung: Montag bis Samstag, 
08.00 - 18.00 Uhr. Weitere Informationen unter: www.jodtabletten.ch. 
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Abfallstatistik 2022Abfallstatistik 2022Abfallstatistik 2022Abfallstatistik 2022    
 
Im vergangenen Jahr sind in der Gemeinde Bretzwil im Vergleich zum Kanton                     
Basel-Landschaft und zum Vorjahr pro Einwohnerin/Einwohner die folgenden Mengen an 
Hauskehricht und wiederverwertbaren Abfällen angefallen: 
 

 BL Bretzwil 2021 Bretzwil 2022 
 

Hauskehricht, inkl. Sperrgut 140.8 kg 95.6 kg 99.7 kg 
 

Glas 26.6 kg 24.6 kg 25.1 kg 
 

Organische Abfälle (Grüngut) 70.3 kg 177.5 kg 150.6 kg 
 

Papier und Karton 42.3 kg 35.9 kg 37.9 kg 
 

Weissblech/Aluminium 2.0 kg 2.0 kg 2.3 kg 
 

Altmetall 1.7 kg 16.7 kg 13.1 kg 
 

Altöl 0.3 kg 1.1 kg 0.8 kg 
 

Textilien/Schuhe 8.3 kg 5.6 kg 4.7 kg 
 

Kunststoffe 1.0 kg 1.1 kg 1.1 kg 
 

 

AAAAufgebot zum Nachschiesskurs 2023ufgebot zum Nachschiesskurs 2023ufgebot zum Nachschiesskurs 2023ufgebot zum Nachschiesskurs 2023    
 
Alle im Kanton Basel-Landschaft wohnhaften Schiesspflichtigen*, die im Jahr 2023 das 
obligatorische Programm nicht oder nicht vollständig in einem anerkannten Schiessverein 
geschossen haben, erhalten hiermit den Befehl, wie folgt einzurücken: 
 

Samstag, 18. November 2023, 09.00 - 11.30 Uhr, 14.00 - 16.30 Uhr 
 

Schiessanlage Lachmatt in Pratteln 
 

Sie sind im Rahmen des Militärversicherungsgesetzes gegen Unfall und Krankheit 
versichert. Es werden keine persönlichen Marschbefehle zugestellt. Sie unterstehen 
dem Militärstrafrecht und das Nichterfüllen der Schiesspflicht wird disziplinarisch 
bestraft. 
 

Kleidung und Ausrüstung: 
Der Jahreszeit angepasste Zivilkleidung, amtlicher Ausweis mit Foto, persönliches 
Sturmgewehr, Gewehrputzzeug, Gehörschutz, Schiessbrille (sofern im Dienstbüchlein 
eingetragen), Sackmesser, Dienstbüchlein, Militärischer Leistungsausweis, Schreiben 
Schiesspflicht 2023** mit Klebeetiketten und Erkennungsmarke. Das obligatorische 
Programm kann nur auf 300 m mit dem Sturmgewehr geschossen werden. 
 

Dispensationsgesuche wegen Krankheit oder Unfall sind unter Beilage des Dienst-                  
und Schiessbüchleins beziehungsweise des militärischen Leistungsausweises und eines 
Arztzeugnisses der Militärbehörde des Wohnkantons einzureichen. 
 
* Schiesspflichtig sind: Alle Armeeangehörigen bis und mit Jahrgang 1989, die vor 2023 die 
Rekrutenschule absolviert haben (Soldat, Gefreiter, Obergefreiter, Korporal, Wachtmeister, Oberwachtmeister, 
Leutnant und Oberleutnant). Ausnahme: Armeeangehörige, welche die schriftliche Bestätigung für die 
Entlassung per den 31. Dezember 2023 erhalten haben. 
 
** Schreiben Schiesspflicht 2023 kann via kreiskommando@bl.ch mit dem Vermerk "Schreiben                  
Schiesspflicht 2023" bestellt werden. 
 

Amt für Militär und Bevölkerungsschutz 
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Notfalltreffpunkt BretzwilNotfalltreffpunkt BretzwilNotfalltreffpunkt BretzwilNotfalltreffpunkt Bretzwil    
 

Bei Katastrophen und Notlagen müssen die verantwortlichen Behörden             
die Bevölkerung möglichst schnell informieren und unterstützen können. 
Auch die Polizei, Sanität und Feuerwehr sollte einfach erreichbar sein, 
wenn jemand Hilfe benötigt. 
 

Bei einem längeren Stromausfall (Blackout) funktionieren die normalen 
Kommunikationsmittel nicht mehr. Dieses Problem löst in einem         
solchen Fall  ab dem 12. Oktober 2023 der von der Feuerwehr Bretzwil 
im Feuerwehrmagazin an der Reigoldswilerstrasse 18 betriebene 
Notfalltreffpunkt. 

 

Der Notfalltreffpunkt dient als Anlaufstelle für die hilfesuchende Bevölkerung und stellt         
bei längeren Stromausfällen eine zuverlässige Kommunikation zu den Behörden sicher. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie mittels eines Flyers, der vom kantonalen Amt für           
Militär und Bevölkerungsschutz in sämtliche Haushaltungen verteilt wird sowie anlässlich                  
der Hauptübung der Feuerwehr Bretzwil vom 28. Oktober 2023. 
 

Gemeindeverwaltung Bretzwil 
 

 

Neue Forstwartlernende in AusbildungNeue Forstwartlernende in AusbildungNeue Forstwartlernende in AusbildungNeue Forstwartlernende in Ausbildung    
 

Im August 2023 haben Lio Hutmacher und Lorin Alt die Forstwartlehre beim Forstbetrieb 
Frenkentäler begonnen. 

Lio Hutmacher (links) ist  
wohnhaft in Ziefen und                      
hat die Sekundarschule in  
Reigoldswil besucht. Er wird             
die Forstwartlehre hauptsächlich 
am Standort in Reigoldswil 
absolvieren. Lorin Alt (rechts) ist 
wohnhaft in Hölstein. Er besuchte 
die Sekundarschule in Oberdorf. 
 

Loris Alt wird nebst der                     
Forstwartlehre zusätzlich die                       
Berufsmittelschule in Muttenz 
besuchen. Sein Ausbildungs-
standort befindet sich 
hauptsächlich in Waldenburg. 
 

Der Schwerpunkt der Lehre              
liegt bei der Waldbewirtschaftung 

(Holzernte und Waldpflege), Arbeiten in der Biodiversität sowie im Schutzwald, bei den 
Dienstleistungen für Dritte und vieles mehr. 
 

Bereits Ende August 2023 besuchten die beiden neuen Forstwartlernenden den 
Grundlagenkurs für die Holzerntearbeiten. Weitere Kurse während der Lehrzeit sind                        
der Nothelferkurs für Forstarbeiten, die Ausbildung Jungwaldpflege und Pflege in 
Naturschutzgebieten, der Kurs Bauwesen sowie weitere Holzhauereikurse mit Spezialfällen 
und verschiedenen Arbeitsverfahren. 
 

Das ganze Team wünscht Lio Hutmacher und Lorin Alt viel Freude in ihrem erwählten Beruf. 
Bleibt gesund und unfallfrei. 

Forstbetrieb Frenkentäler 
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Waldwirtschaft Waldwirtschaft Waldwirtschaft Waldwirtschaft ----    Nutzungsperiode 20Nutzungsperiode 20Nutzungsperiode 20Nutzungsperiode 2023/202423/202423/202423/2024    
 

Holzschläge im nicht bHolzschläge im nicht bHolzschläge im nicht bHolzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentumetriebsplanpflichtigen Waldeigentumetriebsplanpflichtigen Waldeigentumetriebsplanpflichtigen Waldeigentum    
 

Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 ist die Fläche des Waldeigentums 
massgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. Ausgehend von der Waldfläche 
eines Eigentümers oder einer Eigentümerin innerhalb eines Forstreviers wird zwischen 
betriebsplanpflichtigem (mehr als 25 ha) und nicht betriebsplanpflichtigem (weniger als             
25 ha) Waldeigentum unterschieden. 
 

Für nicht betriebsplanpflichtige Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gelten die 
folgenden Bestimmungen: 
 

1. Gemäss § 20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- oder 
meldepflichtig. Eine Meldung an die Revierförsterin, den Revierförster ist notwendig                 
für Holzschläge im Rahmen von Pflegearbeiten sowie für die eigene Brenn- und 
Nutzholzversorgung. Alle andern Holzschläge sind bewilligungspflichtig. 

 

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum ist 
die Revierförsterin oder der Revierförster jener Gemeinde, in der das Waldeigentum 
liegt. Er oder sie nimmt die Meldung über geplante Holzschläge entgegen, zeichnet die 
Bäume an und entscheidet über die Bewilligungspflicht. 

 

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Der 
Bewilligungsentscheid ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar. 

 

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen ausschliesslich 
Saatgut und Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft bekannt und dem Standort        
angepasst ist. 

 

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung oder             
der darin aufgeführten Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im Sinne der 
eidgenössischen und kantonalen Waldgesetzgebung strafbar. 

 

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wenden sich bei Fragen in Zusammenhang                     
mit ihrem Waldeigentum an den Co-Geschäftsführer des Forstbetriebs Frenkentäler,               
André Minnig, Tel. 079 411 29 55. Von ihm erhalten sie die notwendigen Auskünfte über    
das Nutzen und die Pflege des Walds. Dort können auch die benötigten Gesuchsformulare           
für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Wald bezogen werden. 
 

Amt für Wald beider Basel 
 

 

Heimatkunde der Gemeinde BretzwilHeimatkunde der Gemeinde BretzwilHeimatkunde der Gemeinde BretzwilHeimatkunde der Gemeinde Bretzwil    
 

Die Heimatkunde der Gemeinde Bretzwil wurde im Jahr 1980 von Dr. Heinrich Althaus 
erstellt. Obwohl Dr. Heinrich Althaus nach seinen Studienjahren nicht mehr in Bretzwil 
wohnte, blieb er mit der Gemeinde Bretzwil eng verbunden. 
 

In jahrelanger Arbeit, durch Befragungen älterer Leute und durch zahlreiche Wanderungen 
im Gemeindebann gelang es Dr. Heinrich Althaus zum Beispiel, die ehemaligen Lose               
der Chüeweid und der anderen Allmendgebiete festzuhalten und ihre Bedeutung bis in               
die Gegenwart hinein zu schildern. 
 

Ein Dank gebührt auch Daniel Scheidegger-Bösch aus Liestal, der ebenfalls in Bretzwil 
aufgewachsen ist und Dr. Heinrich Althaus insbesondere im Bereich des Walds tatkräftig 
unterstützt hat. 
 

Die Heimatkunde der Gemeinde Bretzwil ist auf der Gemeindeverwaltung erhältlich. Die 
Kosten betragen Fr. 20.--. 
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Ölfeuerungskontrolle im Winter 20Ölfeuerungskontrolle im Winter 20Ölfeuerungskontrolle im Winter 20Ölfeuerungskontrolle im Winter 2023/2024   I23/2024   I23/2024   I23/2024   I    
 

Die Gemeinde ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Feuerungsanlagen gemäss den 
Vorschriften der Luftreinhalteverordnung kontrolliert werden. Die Kontrollmessungen können 
durch den Gemeindekontrolleur oder unter gewissen Bedingungen im Rahmen von 
Servicearbeiten durchgeführt werden. 
 

Sie können also entscheiden, ob Sie 
 

die Dienste des Gemeindekontrolleurs in Anspruch nehmen 
 

1. Zur Qualitätssicherung der Kontrollmessungen gelten für den Beauftragten der       
Gemeinde dieselben Anforderungen wie für das Personal der Servicefirmen: Wer amtlich 
anerkannte Messungen durchführen will, muss die eidgenössische Berufsprüfung als 
Feuerungskontrolleur oder Feuerungsfachmann bestanden haben. 

 

2. Kosten der Kontrolle: für einstufige Brenner Fr. 84.00, exkl. MwSt. 
  für zweistufige Brenner Fr. 142.40, exkl. MwSt. 
 

Sie müssen nichts unternehmen, der Feuerungskontrolleur wird sich wie gewohnt frühzeitig 
bei Ihnen anmelden. 
 

oder eine private Servicefirma mit der Kontrollmessung beauftragen wollen. 
 

1. Die Servicefirmen müssen folgende Bedingungen erfüllen, damit die Messresultate 
akzeptiert werden: 

 

Die Person, welche die Messung vornimmt, hat eine der folgenden Ausbildungen 
absolviert: 

 

� Feuerungskontrolleur/-in mit eidgenössischem Fachausweis (FK) 
� Feuerungskontrolleur/-in mit Fachausweis der ARPEA 
� Diplomierte/r Fachmann/-frau für Wärme und Feuerungstechnik (HFWFC) 
� Feuerungsfachmann/-frau mit eidgenössischem Fachausweis sowie Nachschulung                        

„BUWAL-Messung“ 
� Kaminfegermeister/-in mit Nachschulung „BUWAL-Messung“ 

 

Es sind typengeprüfte Messgeräte zu verwenden. Die Gemeinde kann den Nachweis der 
Zulassung und der notwendigen Revisionen verlangen. 

 

2. Das Resultat der Kontrollmessung senden Sie bitte zusammen mit dem Ihnen 
zugestellten und von der Servicefirma ausgefüllten Rapportformular bis Ende März 2024 
an die folgende Adresse: 

 

Michel Abt, Feuerungskontrolleur, Scheltenstrasse 9, 4153 Reinach BL 
 

 Bitte beachten Sie: 
 

� Ein Heizungsservice ersetzt die Feuerungskontrolle nicht 
� Die beauftragte Firma muss qualifiziertes Personal und geprüfte Messgeräte nach den 

Richtlinien des BUWAL einsetzen 
� Die Qualität und die Richtigkeit der Messung liegt in der Verantwortung des 

Beauftragten und wird mit der Unterzeichnung des Kontrollrapports bestätigt 
� Das Original des kantonalen Rapports wird der Hauseigentümerin oder dem 

Hauseigentümer nach dem Eingang der Messwerte zugestellt 
� Feuerungen in Neubauten oder sanierte Heizungsanlagen sind auch kurz nach der 

Inbetriebnahme kontroll- und messpflichtig 
� Nicht richtig ausgefüllte Rapporte werden zurückgewiesen und die Anlage 

kostenpflichtig nachgemessen. Ohne Rücksendung des weissen Rapportblatts, 
inklusive Messstreifen wird die Messung als nicht durchgeführt betrachtet. Eine 
Nachmessung ist dann unerlässlich 
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Ölfeuerungskontrolle im Winter 20Ölfeuerungskontrolle im Winter 20Ölfeuerungskontrolle im Winter 20Ölfeuerungskontrolle im Winter 2022223333/202/202/202/2024444            IIIIIIII    
 
Sollten Sie sich für eine private Servicefirma entscheiden, teilen Sie dies Michel Abt                  
(Tel. 061 711 38 30 / Fax 061 713 90 94) bitte bis am 31. Oktober 2023 mit. Gegen eine 
Bearbeitungsgebühr von Fr. 47.--, exkl. MwSt. werden Ihnen die notwendigen Unterlagen 
anschliessend zugestellt. 
 

Ohne Ihren Gegenbericht wird die Kontrollmessung durch den Gemeindekontrolleur 
vorgenommen. 
 

Wir danken allen Einwohnerinnen und Einwohnern bereits jetzt für das der 
Ölfeuerungskontrolle entgegen gebrachte Verständnis und für die gute Zusammenarbeit. 
 

Michel Abt, Ölfeuerungskontrolleur Bretzwil 
 

 

RückbaubewilligungspflichtRückbaubewilligungspflichtRückbaubewilligungspflichtRückbaubewilligungspflicht    
 
Bis anhin kannte der Kanton Basel-Landschaft, mit Ausnahme in der Kernzone als einer                
der letzten Kantone in der Schweiz noch keine Bewilligungspflicht für Rückbauten. Die  
bisher fehlende Bewilligungspflicht für Rückbauten ausserhalb der Kernzone hat in der 
Vergangenheit zu einer Ungleichbehandlung zwischen Vorhaben ausserhalb und innerhalb 
der Kernzone beziehungsweise zwischen Rückbauvorhaben mit und ohne Baubewilligung 
geführt. Dies ist unter dem Aspekt einer rechtsgleichen Behandlung grundsätzlich störend. 
Zudem hat die fehlende Rückbaubewilligungspflicht ausserhalb der Kernzone die Einwirkung 
auf den Baustoffkreislauf erschwert. 
 
In welchen Fällen braucht es neu eine Rückbaubewilligung? 
Per den 1. September 2023 gilt die Rückbaubewilligungspflicht generell für alle Bauten                 
und Bauteile auch ausserhalb der Kernzone. Rückbaugesuche ausserhalb der             
Kernzone unterliegen dabei nicht der Publikations- und Auflagepflicht. Eine separate 
Rückbaubewilligung ist auch nur dann erforderlich, wenn ein Rückbau nicht zusammen              
mit einem Neu- oder Umbau stattfindet, weil im Rahmen der Baubewilligung für Neu-                 
oder Umbauten die Auflagen für die Rückbauarbeiten verfügt werden können. 
 
Bei Bau- und Rückbauvorhaben im Hoch- und Tiefbau, bei denen belastete oder mehr            
als 200 m³ Bauabfälle anfallen sowie beim Rückbau von Gebäuden muss im Rahmen           
des Bau- oder Rückbaugesuchs ein Entsorgungskonzept eingereicht werden. Das 
Entsorgungskonzept hat Angaben insbesondere zur Vorgehensweise, zu den vorgesehenen 
Verwertungs- und Entsorgungswegen sowie zur Art, Qualität und Menge der anfallenden 
Abfälle zu umfassen. 
 
Bei Rückbauvorhaben von Gebäuden oder Gebäudeteilen, die vor 1990 erstellt wurden, bei 
Strassenrückbauten sowie bei Boden- und Aushubarbeiten, bei denen ein Verdacht auf eine 
Schadstoffbelastung besteht, muss im Rahmen des Bau- beziehungsweise Rückbaugesuchs 
ein Bericht über die Schadstoffermittlung beigefügt werden. Der Regierungsrat hat zudem 
geregelt, in welchen Fällen keine Rückbaubewilligung erforderlich ist. Ausnahmen gelten 
etwa für Bagatellfälle und Kleinbauten. 
 
Wie wird ein Rückbaubewilligungsgesuch eingereicht? 
Die Rückbaubewilligungsgesuche können über das webbasierte Online-Gesuchsportal       
"E-Baugesuch" eingereicht werden. Dadurch profitiert die Bauherrschaft von einer 
zeitgemässen und kundenfreundlichen E-Government-Dienstleistung des Bauinspektorats 
und einer beschleunigten Bearbeitung des Gesuchs. 
 

Bau- und Umweltschutzdirektion 
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Wilde Nachbarn beider BaselWilde Nachbarn beider BaselWilde Nachbarn beider BaselWilde Nachbarn beider Basel    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitte Mai startete das Projekt "Wilde Nachbarn beider Basel". Ziel des Projekts ist es,                  
das Melden von Wildtier-Beobachtungen durch die Bevölkerung zu vereinfachen und das 
Vorkommen und die Verbreitung von Wildtieren sichtbar zu machen. 
 

Haben Sie auch schon Wildtiere beobachtet? Das geht nicht nur in der Wildnis! Auch vor  
den Stadtgrenzen macht die Natur nicht Halt. Viele Wildtiere leben Seite an Seite mit uns. 
Die scheuen, meist nachtaktiven Wildtiere sind wahre Meister darin, sich unbemerkt durch 
unsere Gärten zu bewegen. Daher bekommen wir sie nur selten zu Gesicht. 
 

Das möchten die Initianten des Projekts "Wilde Nachbarn beider Basel" ändern. Auf der 
Website https://beidebasel.wildenachbarn.ch können Interessierte mit wenigen Klicks ihre 
Tierbeobachtung mit Foto erfassen und herausfinden, welche Wildtiere in ihrer Region und 
Umgebung leben. Die Website ist mehr als nur eine Meldeplattform. Zu finden sind auch 
viele Informationen über die Wildtiere, die in unserer Region vorkommen und Tipps, wie man 
die Wildtiere beobachten und schützen kann. 
 

Initiiert wurde das Projekt von der Stadtgärtnerei Basel-Stadt zusammen mit dem Amt               
für Wald beider Basel und der Abteilung Natur und Landschaft am Ebenrain. Es wird              
von sechs weiteren lokalen Organisationen und Institutionen getragen: Museum BL,                   
Pro Natura Basel und Baselland, WWF Region Basel, Basellandschaftlicher Natur- und 
Vogelschutzverband (BNV) sowie Ornithologische Gesellschaft Basel. 
 

 

VerkehrskontrollenVerkehrskontrollenVerkehrskontrollenVerkehrskontrollen    
 

Durch die Polizei Basel-Landschaft wurden in der Gemeinde Bretzwil von Mai bis                  
Juli 2023 die folgenden Verkehrskontrollen durchgeführt: 
 

Datum: 27. Mai 2023 5. Juli 2023 18. Juli 2023 
 

Zeit: 16.10 - 18.05 16.38 - 18.14 14.35 - 15.45 
 

Einsatzdauer: 115 Minuten 96 Minuten 70 Minuten 
 

Ort: Hauptstrasse Hauptstrasse Hauptstrasse  
 

Geschwindigkeit: Innerorts 50 Innerorts 50 Ausserorts 80 
 

Fahrzeuge: 385 484 167 
 

Übertretungen: 18 18 3 
 

Anteil in Prozent: 4.68 % 3.72 % 1.80 % 
 

Max. km/h: 79 68 91 
 

OB: 17 18 3 
 

OV: 0 0 0 
 

OV+: 1 0 0 
 

OB = Ordnungsbussenverfahren - innerorts 50 km/h 1 bis 15 km/h zu schnell 
OV = Ordentliches Verfahren nach Art. 90 Abs. 1 SVG - innerorts 16 - 24 km/h zu schnell 
OV+ = Ordentliches Verfahren nach Art. 90 Abs. 2 oder 3 SVG - innerorts mehr als 25 km/h zu schnell 
 

 Polizei Basel-Landschaft 
 Verkehrssicherheit 
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InformationsInformationsInformationsInformations----    und Beratungsstelle Alterund Beratungsstelle Alterund Beratungsstelle Alterund Beratungsstelle Alter    
 

Die Informations- und Beratungsstelle (ehemalige Fachstelle für Altersfragen) informiert             
und berät die Einwohnerinnen und Einwohner bei Fragen rund ums Alter. Im Auftrag                   
der Gemeinden der Versorgungsregion Waldenburgertal plus wird die Informations- und 
Beratungsstelle von der Pro Senectute beider Basel geführt.  
 

Zur Versorgungsregion Waldenburgertal plus gehören die Gemeinden Arboldswil, Bennwil, 
Bretzwil, Hölstein, Lampenberg, Langenbruck, Lauwil, Liedertswil, Niederdorf, Oberdorf, 
Ramlinsburg, Reigoldswil, Titterten und Waldenburg. 
 

Die bekannte Non-Profit-Organisation setzt sich seit jeher und mit umfangreichen 
Dienstleistungen für das Wohl älterer Personen und dafür, dass diese so lange wie möglich 
aktiv und selbstbestimmt daheim leben können, ein. Ab April 2022 ist die Informations-          
und Beratungsstelle ebenfalls für die Bedarfsabklärung bei einem allfälligen Eintritt in eine 
stationäre Institution (Alters- und Pflegeheim) zuständig. Die Bedarfsabklärung beinhaltet 
nebst der pflegerischen Abklärung auch die Klärung der Finanzierung eines stationären 
Aufenthalts. 
 

Regula Jaeger und ihr Team von der Pro Senectute beider Basel beraten Sie seriös und 
umfassend. Die Beratungen finden je nach Ihrem individuellen Bedürfnis bei Ihnen zuhause, 
in den Räumlichkeiten der Gemeinde oder am Liestaler Standort der Pro Senectute beider 
Basel statt.  
 

Möchten Sie ein persönliches Gespräch vereinbaren? Das Team der Informations- und 
Beratungsstelle der Pro Senectute beider Basel freut sich über Ihre Kontaktaufnahme            
und steht Ihnen von Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr via die Telefonnummer 
061 927 92 55, E-Mail-Adresse: beratung@ibs-wplus.ch oder die Postanschrift "Pro 
Senectute beider Basel, Regula Jaeger, Bahnhofstrasse 4, 4410 Liestal" zur Verfügung. 
 

Die Versorgungsregion Waldenburgertal plus freut sich, dass sie durch die Zusammenarbeit 
mit der Pro Senectute beider Basel der Bevölkerung eine kompetente Beratung in den 
Fragen rund ums Alter anbieten kann. 
 

Versorgungsregion Waldenburgertal plus 
 

 

Gemeinde News AppGemeinde News AppGemeinde News AppGemeinde News App    
 

Seit Mitte August 2019 informiert die Gemeinde Bretzwil analog zu weiteren 
Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft und den umliegenden Kantonen  
über aktuelle Ereignisse, wie zum Beispiel Wasserleitungsbrüche mit den              
damit verbundenen Einschränkungen in der Wasserversorgung, Neuigkeiten, 
Veranstaltungen, usw. über die Gemeinde News App. 
 

Die Gemeinde News App kann bei Google Play, im App Store oder unter                            
www.gemeinde-news.com kostenlos heruntergeladen werden. Sie finden die App mit               
dem Suchbegriff "Gemeindenews". 
 

Nach dem Herunterladen besteht unter der Rubrik Einstellungen die Möglichkeit, die 
gewünschten Gemeinden anzugeben, von denen Sie Push-Mitteilungen erhalten möchten. 
 

Ebenfalls können die Gemeinden über die Gemeinde News App kontaktiert und auf diese 
Weise bei der Gemeindeverwaltung ein allfälliges Anliegen oder eine Frage deponiert 
werden. 
 

Nutzen Sie diese einfache Möglichkeit, sich über die Aktualitäten in der Gemeinde Bretzwil 
auf dem Laufenden zu halten. 
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Landwirtschaft 2022Landwirtschaft 2022Landwirtschaft 2022Landwirtschaft 2022    
 

Im vergangenen Jahr gab es im Baselbiet 388 Landwirtschaftsbetriebe weniger als noch                
1996 (-30.6 %). Der langfristige Trend des Rückgangs in der konventionellen Landwirtschaft 
setzt sich damit weiter fort. Im Jahr 2022 wurden noch 713 Betriebe konventionell 
bewirtschaftet. Das ist ein Rückgang von 2.6 % gegenüber dem Vorjahr und entspricht neu 
einem Anteil von 81 % aller landwirtschaftlichen Betriebe. Seit dem Jahr 1996 ist die Zahl            
der Betriebe mit einem konventionellen Bewirtschaftungssystem um rund 40 % gesunken.               
Die Zahl der Bio-Betriebe stieg dagegen im letzten Jahr um eine weitere Einheit auf neu              
167 Betriebe an. Dementsprechend erhöhte sich der Anteil der Bio-Betriebe auf rund 19 % 
und liegt damit über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 16 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die 880 Landwirtschaftsbetriebe beschäftigten im Jahr 2022 insgesamt 2'838 Personen. 
Dabei waren 62 % der Beschäftigten Männer, während der Anteil der Frauen 38 % betrug. 
Dieses Geschlechterverhältnis blieb trotz des Rückgangs der Betriebszahlen in den letzten 
20 Jahren konstant. Von den 2'838 Beschäftigten arbeiteten knapp 42 % in Vollzeit, das 
heisst, mit einem Beschäftigungsgrad von über 75 %. Dabei gibt es deutliche Unterschiede 
zwischen den Frauen und Männern. Während 76 % der Frauen in Teilzeit beschäftigt waren, 
lag dieser Anteil bei den Männern bei etwa 47 %. Der allgemeine Anstieg der Teilzeitarbeit  
in der Baselbieter Landwirtschaft ist hauptsächlich auf die Verschiebung hin zu mehr 
Teilzeitstellen bei den Männern zurückzuführen. 
 

Hinsichtlich der Direktzahlungen lässt sich feststellen, dass der Gesamtbetrag, der seit 2014 
ausgezahlt wird, relativ konstant bei etwas über 52 Millionen Franken pro Jahr liegt.                   
Die Zahl der Betriebe, die Zahlungen erhalten, ist weiter rückläufig und liegt nun                            
bei 768 Betrieben, was im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang um 3 Einheiten            
entspricht. Seit der Einführung der neuen Direktzahlungsverordnung im Jahr 2014 hat              
sich die Zahl der subventionierten Betriebe um rund 10 % verringert. Der Hauptanteil der 
Direktzahlungen (76.5 %) fliesst in die Bereiche Versorgungssicherheit, Produktionssysteme 
und Biodiversität. 
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Instrumentenlandesystem ILS 33Instrumentenlandesystem ILS 33Instrumentenlandesystem ILS 33Instrumentenlandesystem ILS 33    
 

BENUTZUNGSBEDINGUNGEN 
 

Das Abkommen vom 10. Februar 2006 zwischen den zuständigen Aufsichtsbehörden von 
Frankreich (DGAC) und der Schweiz (BAZL) regelt die Benutzungsbedingungen. Es legt im 
Wesentlichen fest, dass die Piste 16 weiterhin als Hauptlandepiste benützt und die Piste 33 
angeflogen werden soll, wenn die Rückenwindkomponente 5 Knoten übersteigt. Die Piste 16 
wird bei Wind aus Sektor Nord ebenfalls nicht mehr benützt, wenn sie mit Wasser, Eis oder 
Schnee kontaminiert ist. 
 

Falls die ILS 33-Landungen während eines Kalenderjahres einen Anteil von 8 % sämtlicher 
Instrumentenanflüge überschreiten, werden die Ursachen vertieft analysiert und den 
Konsultativgremien unterbreitet. Für den Fall, dass der Anteil 10 % übersteigt, nehmen              
die beiden Luftfahrtbehörden Konsultationen mit dem Ziel auf, Massnahmen zu treffen,          
um die prozentuale Nutzung der Piste 33 wieder unter die 10 %-Marke zu bringen. 
 

STATISTIK PER DEN 31. AUGUST 2023 
 

 

Monat 
 

 

Anzahl IFR-Landungen 
 

 

davon Piste 33 
 

 

Prozent 
 

 

Jahr 2013 
 

 

36’627 

 

2’546 

 

7.0 % 

 

Jahr 2014 
 

 

38'261 

 

2'477 

 

6.5 % 

 

Jahr 2015 
 

 

38'850 
 

3'115 
 

8.0 % 
 

Jahr 2016 
 

 

38'959 
 

2'293 
 

5.9 % 
 

Jahr 2017 
 

 

39'630 
 

4'092 
 

10.3 % 
 

Jahr 2018 
 

 

41'165 
 

4'514 
 

11.0 % 
 

Jahr 2019 
 

 

42'416 
 

3'827 
 

9.0 % 
 

Jahr 2020 
 

 

17'730 
 

1'440 
 

8.1 % 
 

Jahr 2021 
 

 

22'119 
 

2'089 
 

9.4 % 
 

Jahr 2022 
 

 

32'877 
 

3'774 
 

11.5 % 
 

Januar 2023 
 

 

2'017 
 

284 
 

14.1 % 
 

Februar 2023 
 

 

2'030 
 

251 
 

12.4% 
 

März 2023 
 

 

2'429 
 

197 
 

8.1 % 
 

April 2023 
 

 

3'056 
 

587 
 

19.2 % 
 

Mai 2023 
 

 

3'221 
 

1'033 
 

32.1 % 
 

Juni 2023 
 

 

3'443 
 

692 
 

20.1 % 
 

Juli 2023 
 

 

3'362 
 

633 
 

18.8 % 
 

August 2023 
 

 

3'293 
 

573 
 

17.4 % 
 

Total 
 

 

22'851 
 

 

4'250 
 

 

18.6 % 
 

 

 

Kommunaler NaturschutzKommunaler NaturschutzKommunaler NaturschutzKommunaler Naturschutztag 2023tag 2023tag 2023tag 2023    
 

Am Samstag, den 21. Oktober 2023 führt die Umweltkommission Bretzwil den traditionellen 
kommunalen Naturschutztag durch. 
 

Nähere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt mittels eines Flugblatts sowie 
unter www.bretzwil.ch. 
 

Wir bitten Sie jedoch schon heute, sich dieses Datum zu reservieren. 
 

Umweltkommission Bretzwil 
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Bretzwiler Adventsfenster 2023Bretzwiler Adventsfenster 2023Bretzwiler Adventsfenster 2023Bretzwiler Adventsfenster 2023    
 
Bereits ist wieder fast ein Jahr vergangen. Analog zu den letzten Jahren möchten wir auch               
in diesem Jahr den Brauch der Adventsfenster weiterführen, um so die besinnliche Zeit 
gemeinsam zu erleben. 
 
Wer Interesse an der Gestaltung eines Weihnachtsfensters hat, (Privatpersonen, Gruppen, 
Vereine, Geschäfte, usw.) kann dies bis am 10. November 2023 Patricia Ruchti mitteilen. 
Beim Weihnachtsfenster darf irgendein Ort oder Hintergrund gewählt werden. Es muss nicht 
zwingend ein Fenster sein. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. 
 

• Sie suchen sich ein Datum aus (1. bis 24. Dezember). Wenn dieses noch frei ist,  
werden Sie auf der Liste entsprechend eingetragen 

 

• Die Adventsfensterliste wird in alle Haushalte in Bretzwil verteilt 
 

• Das Adventsfenster kann ganz nach Ihrer eigenen Fantasie gestaltet werden 
 

• Wenn möglich sollte das Fenster bis zum entsprechenden Datum mit dem Fensterladen, 
Packpapier, Goldfolie oder ähnlichem verdeckt bleiben 

 

• Eine grosse Zahl soll zeigen, wann das Fenster geöffnet wird 
 

• Schön wäre es auch, wenn das Fenster jeden Abend beleuchtet wird und eventuell bis 
ca. am 6. Januar 2023 bestehen bleibt 

 

• Wer will, kann an der Eröffnung eine Kerze, Laterne anzünden. Dies als Zeichen, dass 
es einen kleinen Umtrunk gibt. (ca. ab 18.00 Uhr) 

 
Haben wir Sie gluschtig gemacht? So melden Sie sich bei Patricia Ruchti,                                   
Tel. 061 941 14 21. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. 
 

Patricia Ruchti 
 

 

GrundbucheintragungenGrundbucheintragungenGrundbucheintragungenGrundbucheintragungen    
 
Kauf und Schenkung. Parzelle 1013: 1'020 m2, Wohnhaus Dentschenstrasse 3, 
Gerätehaus 3a, Garage 3b, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche "Däntsche". Veräusserer 
zu GE: Breuer-Meier Monica, Bretzwil; Meier Heinz, Pfeffingen; Meier Ursula, Oberwil, 
Eigentum seit 12.12.2001. Erwerber: Meier Yves, Pfeffingen. 
 

 

BaugesucheBaugesucheBaugesucheBaugesuche    
 
1132/2023. Bauherrschaft: manuinvest ag, Obstmarkt 1, 9100 Herisau.                                 
Projekt: 4 Einfamilienhäuser mit Garage, Parzelle 1130, Fluhmattweg/Fluhgasse. 
Projektverantwortliche Person: manufortis gmbh, Obstmarkt 1, 9100 Herisau. 
 

 

KleinbauKleinbauKleinbauKleinbau----    und Renovationsgesucheund Renovationsgesucheund Renovationsgesucheund Renovationsgesuche    
 

R2/2023. Bauherrschaft: Koller Jeannette, Hauptstrasse 32, 4207 Bretzwil. Projekt: 
Fassaden-, Dach- und Fensterrenovation, Parzelle 1008, Hauptstrasse 32. 
Projektverantwortliche Person: Koller Jeanette, Hauptstrasse 32, 4207 Bretzwil. 
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BevölkerungsstatistikBevölkerungsstatistikBevölkerungsstatistikBevölkerungsstatistik    
 
 
 

 Zuzüge 
 

 

 Mir Ali Khil Mohammad WUMA Erlenhof, Reinach 
 Dysli Stefan Schulgasse 5 
 Hohensteiner Sabine Dentschenstrasse 9 
 Meyerhofer Detlef Dentschenstrasse 14 
 Altermatt Cornelia Dentschenstrasse 14 
 Axtom-Varga Gabor Dentschenstrasse 9 
 Scheibler Claude und Patrycja Dentschenstrasse 3 
 Hashemi Qasim Omar WUMA Erlenhof, Reinach 
 
 
 
 Wegzüge 
 

 

 Bröckelmann Gino nach Ziefen 
 Eggenberger Malo nach St. Pantaleon 
 Kurz David nach Sissach 
 Häner Sarah nach Breitenbach 
 Ehrsam Tobias nach Läufelfingen 
 Reber Damaris nach Läufelfingen 
 Amport Katja nach Laufen 
 Kovács Zsolt nach Arbon 
 Bröckelmann Vincent nach Basel 
 Fässler Patrick nach Grellingen 
 Jirawatcharachusit Thichaphat nach Grellingen 
 Schönberg Julian nach Oberentfelden 
 
 
 
 Geburten 
 

 

10. Juli 2023 Kobel Nick, Sohn des Kobel Kay und der Kobel geb. Perrin Jennifer, 
 wohnhaft an der Kirchgasse 2. 
 
 
 

 Todesfälle 
 

 

31. Mai 2023 Hartmann Herbert, von Bretzwil BL, wohnhaft gewesen in der 
Eingliederungsstätte Baselland in Liestal, im 88. Altersjahr. 

 

18. August 2023 Suter-Christen Paul, von Mettauertal AG, wohnhaft gewesen im Gritt 
Seniorenzentrum in Niederdorf, im 84. Altersjahr. 

 

30. August 2023 Menini-Schweizer Alice, von Bretzwil BL, wohnhaft gewesen im 
Alters- und Pflegeheim Moosmatt in Reigoldswil, im 92. Altersjahr. 

 

Bevölkerungsstand am 30. September 2023 750 EinwohnerInnen 
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Gratulationen zGratulationen zGratulationen zGratulationen zum Geburtstagum Geburtstagum Geburtstagum Geburtstag    
 
 
 

Am 1. September 2023 konnte Katharina Burkhalter-Rothart an der        
Hauptstrasse 68 ihren 90. Geburtstag feiern. 

 

Am 6. September 2023 konnte Rudolf Joss-Liechti am Bühlweg 1 seinen            
80. Geburtstag feiern. 

 

Am 6. September 2023 konnte Esther Widmer-Kronenberg an der                
Hauptstrasse 49 ihren 80. Geburtstag feiern. 

 

Wir gratulieren nochmals ganz herzlich und wünschen für die weiteren Lebensjahre alles 
Gute, Gesundheit und Wohlergehen. 
 

 

Jubilarentag in Bretzwil 
 

Der Jubilarentag findet am Sonntag, den 5. November 2023 um 14.00 Uhr in der Turnhalle 
des Baumgartenschulhauses statt. 
 

Eine persönliche Einladung mit weiteren Informationen folgt im Monat Oktober 2023. 
 

Der Jodlerklub Echo vom Ramstein und die Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil freuen sich 
schon heute auf einen schönen gemeinsamen Nachmittag. 
 

Jodlerklub Echo vom Ramstein / Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil 
 

 

 

Mitteilungen der GemeindeverwaltungMitteilungen der GemeindeverwaltungMitteilungen der GemeindeverwaltungMitteilungen der Gemeindeverwaltung    
 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 

Der Termin für die nächste Bürger- und Einwohnergemeindeversammlung wurde auf 
 
 

FreitagFreitagFreitagFreitag, den , den , den , den 8888. Dezember 20. Dezember 20. Dezember 20. Dezember 2023232323    
 
 

festgesetzt. 
 
 
 
 

HÄCKSELDIENST/GROSSHÄCKSLER 
 

• Freitag, 3. November 2023Freitag, 3. November 2023Freitag, 3. November 2023Freitag, 3. November 2023    ----    letzter Häckseldienst in diesem Jahrletzter Häckseldienst in diesem Jahrletzter Häckseldienst in diesem Jahrletzter Häckseldienst in diesem Jahr    
 

Das Schnittgut Sträucher und Äste ist an der Strasse zu deponieren, damit es problemlos 
aufgenommen und verarbeitet werden kann. 
 

Die ersten 10 Minuten der Benützungszeit sind gratis. Alle weiteren 5 Minuten werden mit  
Fr. 8.-- berechnet und einkassiert. 
 

↓↓↓↓  Talon bis zum 2. November 2023 auf der Gemeindeverwaltung abgeben.  ↓↓↓↓ 
� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ich habe Schnittgut zum Häckseln: 
 

Freitag, 3. November 2023 
 
 
Name: ....................................................... Strasse: ......................................................... 
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FÄLLIGKEIT DER STAATS- UND GEMEINDESTEUERN 2023 
 

Die Staats- und Gemeindesteuern 2023 werden am 30. September 2023 zur Zahlung fällig. 
Für Vergütungen, die nach dem Fälligkeitstermin eingehen, wird ein Verzugszins von 5 % 
erhoben. 
 

Die definitiv geschuldeten Staats- und Gemeindesteuern 2023 werden gestützt auf                 
die im Frühjahr 2024 einzureichende Steuererklärung festgelegt. Zur Vermeidung                   
von Verzugszinsbelastungen empfehlen wir, zumindest den provisorisch in Rechnung           
gestellten Betrag einzuzahlen. 
 

Sollten Sie noch keine provisorische Rechnung für die Staats- und Gemeindesteuern 2023 
erhalten haben, können die notwendigen Einzahlungsscheine bei der kantonalen 
Steuerverwaltung, Abteilung Steuerbezug, Tel. 061 552 51 40 bestellt werden. 
 
 
 
Winterdienst 
 

Der Gemeindearbeiter Simon Rüegg sowie die weiteren, mit dem Winterdienst betrauten 
Personen sind bemüht, die Schneeräumung sowie das Splitten und Salzen zeitgerecht 

auszuführen, wobei es zu beachten gilt, dass der 
Winterdienst nicht überall gleichzeitig vorgenommen 
werden und es in diesem Zusammenhang immer wieder 
zu kleineren Verzögerungen kommen kann. 
 

An dieser Stelle möchten wir Sie erneut bitten, darauf zu 
achten, dass bei entsprechenden Witterungsverhältnissen 
keine Autos oder andere Fahrzeuge auf den 
Gemeindestrassen parkiert werden. Für allfällige 
Schäden übernimmt die Gemeinde keine Haftung! 
 

Bei Fragen und Anliegen betreffend die Ausführung des Winterdienstes wenden Sie sich 
bitte an den zuständigen Gemeinderat Urs Freiburghaus, Tel. 079 538 20 28. 
 

 

 Frauenverein Bretzwil 
 
 

Einladung 
 

Wir würden uns freuen, Sie wieder jeden zweiten Dienstag im Monat 

an unserem 
 

Mittagstisch 
 

begrüssen zu können. 
 

Wann: Dienstag, 10. Oktober 2023 um 12.00 Uhr 
 

 Dienstag, 14. November 2023 um 12.00 Uhr 
 

 Dienstag, 12. Dezember 2023 um 12.00 Uhr 
 

Wo: Restaurant Blume in Bretzwil 
 

Kosten: Fr. 15.-- 
 

Die Kosten beinhalten Suppe, Mittagessen, Dessert, Mineralwasser, Tee und     
einen Kaffee. 

 

Eine Anmeldung bis jeweils sonntags vor dem Durchführungstermin wäre von Vorteil. 
 

Anmelden bei: Christina Hertig, Reigoldswilerstrasse 2, 4207 Bretzwil 
 Tel. 061 941 16 34 / 079 714 22 18 

Frauenverein Bretzwil 
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 Turnverein Bretzwil 
 
 

Volleyball DamenVolleyball DamenVolleyball DamenVolleyball Damen, 4. Liga, 4. Liga, 4. Liga, 4. Liga, Gruppe C, Gruppe C, Gruppe C, Gruppe C    
 

Datum  Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft 
 

30.10.2023 20.00 TV Bretzwil VBC Laufen D3 
 

07.11.2023 20.00 TV Bretzwil Sm'Aesch Pfeffingen 7 
 

13.11.2023 20.30 VB Binningen 1 TV Bretzwil 
 

17.11.2023 20.30 VBC Gelterkinden D3 TV Bretzwil 
 

21.11.2023 20.00 TV Bretzwil VBC Bubendorf 3 
 

29.11.2023 20.00 TV Bretzwil VBC Brislach D1 
 

12.12.2023 20.30 VBC Allschwil TV Bretzwil 
 

16.01.2024 20.00 TV Bretzwil VBC Allschwil D3 
 

22.01.2024 20.00 VBC Bubendorf 3 TV Bretzwil 
 

26.01.2024 20.00 TV Bretzwil VB Binningen 1 
 

03.02.2024 15.00 VBC Laufen D3 TV Bretzwil 
 

06.02.2024 20.00 TV Bretzwil VBC Gelterkinden D3 
 

08.02.2024 20.30 Sm'Aesch Pfeffingen 7 TV Bretzwil 
 

13.03.2024 20.30 VBC Brislach D1 TV Bretzwil 
 

Die Damen-Volleyballmannschaft des TV Bretzwil würde sich über Ihre Unterstützung 
anlässlich der Heimspiele in der Turnhalle des Baumgartenschulhauses sehr freuen. 
 

Im Internet kann die Meisterschaft auf der Homepage des TV Bretzwil, www.tvbretzwil.ch 
unter der Rubrik Riegen/Volleyballerinnen verfolgt werden. 

TV Bretzwil 
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 Eltern-Kinder-Treff Bretzwil 
 
 

- Daten 4. Quartal 2023 - 
 

18. Oktober 2023 01. November 2023  08. November 2023 
22. November 2023 29. November 2023 
 

13. Dezember 2023 Gemeinsames Basteln für das Weihnachtsfenster 
20. Dezember 2023 Ab 16.00 Uhr im Kirchgemeindesaal. Anschliessend ist ab 17.00 Uhr 

das Weihnachtsfenster geöffnet. 
 

Der Eltern-Kind-Treff ist ein Angebot der Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil für Kinder                   
in Begleitung einer erwachsenen Person. Kinder ab Geburt sind willkommen, ebenso 
natürlich ältere Geschwister. Wir treffen uns jeweils am Mittwochnachmittag von 15.00               
bis 17.00 Uhr. Bei schönem Wetter sind wir auf dem Spielplatz/Schulplatz, wo wir um                  
16.00 Uhr gemeinsam z'Vieri essen.  
 

Falls die Witterung zu kalt oder zu nass sein sollte, sind wir im Pfarrsaal Bretzwil,                      
um gemeinsam zu spielen, uns auszutauschen und eine Geschichte mit christlichem                      
Inhalt zu hören. Für die Kinder ist der ElKi-Treff eine gute Möglichkeit, zukünftige 
Spielgruppen-/Kindergarten- und Schulkameraden kennenzulernen! 
 

Zwischendurch basteln wir auch zusammen und gestalten im Advent traditionell das                 
Elki-Weihnachtsfenster. Das Zvieri für die ElKi-Treffs sowie das Bastelmaterial, usw.               
ist jeweils vorhanden. Der Eltern-Kind-Treff finanziert sich durch freiwillige Spenden von          
Seiten der Eltern/Teilnehmenden. 
 

Die Daten und das genaue Programm sind jeweils dem Kirchenboten, dem kirchlichen 
Mitteilungsblatt sowie dem Mitteilungsblatt der Gemeinde zu entnehmen. Sie sind auch auf 
der Homepage der Kirchgemeinde sowie der Gemeinde Bretzwil ersichtlich. Ebenfalls gibt  
es eine WhatsApp Gruppe, der man gerne beitreten darf. So ist man immer aktuell über die 
Durchführung informiert. 
 

Bei Fragen stehe ich Euch unter 061 773 00 55 oder 077 508 90 55 gerne zur Verfügung. 
 

Brigitte Moser 
 

 
 

 Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil 
 

 

 
Was: Suppentag 
 

Wo: Turnhalle Bretzwil 
 

Wann: Samstag, 4. November 2023, ab 11.30 Uhr 
 

Wer: Alle sind herzlich eingeladen 
 

Wofür: Aktion HEKS/Brot für alle 
 

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie dabei sein könnten! 
 

Gemüsespenden für die Suppe können bis am Freitagvormittag, den 3. November 2023 
bei Monika und Hansruedi Huber, Hauptstrasse 21, Bretzwil abgegeben werden. Herzlichen 
Dank. 
 

 Ihre Kirchenpflege der evang.-ref. Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil 
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 Guggenmusig Chuestallrugger 
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 Boca Bretzwil 
 

 

Flohmarkt für SportFlohmarkt für SportFlohmarkt für SportFlohmarkt für Sport----    und Kindersacheund Kindersacheund Kindersacheund Kindersachennnn    
 

Wann: Sonntag, 15. Oktober 2023 von 11.00 - 14.00 Uhr 
 

Wo: Bretzwil, Turnhalle Baumgartenschulhaus 
 

Was: Sportsachen: Fahrräder, Inlineskates, Skateboards, Fussballschuhe, Trikots etc. 
 

 Kindersachen: Spielzeug, Kleider & Schuhe, Bücher, Spiele… 
 

 Sonstiges: Schlitten, Kinderwagen, usw. 
 

Standmiete Fr. 35.-- oder Abgabe der Sachen zum Verkauf mit 50 % Beteiligung. 
 

Anmeldung bis zum 6. Oktober 2023 unter «nachwuchs@bocabretzwil.ch» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Verpflegung wird gesorgt, wir freuen uns über Ihren Besuch. 
Boca Bretzwil 

 

 

 Viehzüchter Bretzwil 
 

 

Fleckvieh- und Braunviehschau 
Ziegenschau 

 

Samstag, 30. September 2023 
 

• ab 08.00 Uhr Auffahrt der Tiere zum Teil zu Fuss mit Glocken und 
 geschmückten Tieren. 

 

• ab 09.30 Uhr Beginn rangieren und punktieren. Präsentation der Siegertiere der 
  einzelnen Kategorien. Anschliessend Mittagessen. 
 

• ca. 10.00 Uhr Apéro spendiert von den Fleckviehzüchtern 
 

• ab 10.00 Uhr Festwirtschaft in der Turnhalle offen 
 

Ab 19.00 Uhr laden wir Sie zum Raclette in der Turnhalle ein 
Musikalische Unterhaltung und Barbetrieb 

 

Zu diesem traditionellen Anlass möchten wir die Bevölkerung von Bretzwil und 
Umgebung recht herzlich einladen. 
 

Auf Ihren Besuch freuen sich die 
Viehzüchter Bretzwil 
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VereinsVereinsVereinsVereinsanlässe Oktober bis Dezember 2023anlässe Oktober bis Dezember 2023anlässe Oktober bis Dezember 2023anlässe Oktober bis Dezember 2023    
 

Datum Verein Anlass 
 

Oktober 2023 
 

10.10.2023 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 
15.10.2023 Boca Bretzwil Flohmarkt Sport- und Kindersachen 
17.10.2023 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Tag der offenen Tür 
21.10.2023 Umweltkommission Bretzwil Naturschutztag 
25.10.2023 Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil Seniorennachmittag 
27.10.2023 Musikschule beider Frenkentäler Gemeinschaftskonzert in Oberdorf 
28.10.2023 Musikschule beider Frenkentäler Schnuppern in Bubendorf/Oberdorf 
28.10.2023 Feuerwehr Bretzwil Hauptübung 
 

November 2023 
 

04.11.2023 Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil Suppentag 
05.11.2023 Musizierende Vereine Jubilarentag 
10.11.2023 Natur- und Vogelschutzverein Jahresversammlung 
11.11.2023 Musikschule beider Frenkentäler Fröhliche Matinée in Bretzwil 
14.11.2023 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 
15.11.2023 Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil Seniorennachmittag 
17.11.2023 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Tag der offenen Tür 
24.11.2023 TV Bretzwil Generalversammlung 
25.11.2023 Jodlerklub Echo vom Ramstein Jodlerweihnacht 
 

Dezember 2023 
 

02.12.2023 Verschönerungsverein Bretzwil Aufstellen Weihnachtsbaum 
03.12.2023 Guggenmusig Chuestallrugger Weihnachtsmarkt 
06.12.2023 TV Bretzwil Samichlaus 
06.12.2023 Frauenverein Bretzwil Adventsfeier 
12.12.2023 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 
16.12.2023 Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil Adventskonzert mit Primarschule 
16.12.2023 Musikschule beider Frenkentäler Offenes Singen in Langenbruck 
20.12.2023 Musikschule beider Frenkentäler Feierliche Musik in Titterten 
31.12.2023 Verschönerungsverein Bretzwil Silvesterläuten 
 

Jahr 2024 
 

15.01.2024 Jodlerklub Echo vom Ramstein Generalversammlung 
19.01.2024 Jodlerklub Echo vom Ramstein Jahresessen 
26./27.04.2024 Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil Jahreskonzert mit Theater 
 

 

 

 Musikschule beider Frenkentäler 
 

 

Meldeschluss: 15. November 2023 
 

(für das Frühlingssemester 2024 vom 22. Januar bis 29. Juni 2024) 
 

Bis zum 15. November 2023 muss Ihre Anmeldung (Neuanmeldung, Instrumentenwechsel, 
Lektionsdaueränderung) oder Ihre schriftliche Abmeldung für das Frühlingssemester 2024 
bei der Musikschule beider Frenkentäler eingegangen sein. 
 

Spätere Um- oder Abmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Anmeldungen können - 
je nach Kapazität - auch noch später entgegen genommen werden. 
 

Meldeformulare können Sie beim Sekretariat oder auf der Homepage der Musikschule beider 
Frenkentäler beziehen. 

Musikschule beider Frenkentäler 
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 PS Rifenstein Reigoldswil 
 
 
SchweizermSchweizermSchweizermSchweizermeisterschaft Pistole, Junioren U21 am 3. September 2023 in Thuneisterschaft Pistole, Junioren U21 am 3. September 2023 in Thuneisterschaft Pistole, Junioren U21 am 3. September 2023 in Thuneisterschaft Pistole, Junioren U21 am 3. September 2023 in Thun    

 

Die Schweizermeisterschaft Pistole U21 wurde als                   
C-Match (60 Schuss) durchgeführt, das heisst, auf die 
Distanz 25 Meter mit 30 Schuss Präzision auf die kleine 
Scheibe und 30 Schuss Duell (Duell-Scheibe jeweils nur 
für 3 Sekunden sichtbar, Pistole unten). 
 

Mit 570 Punkten schoss sich unser PSRR-Junior               
Mario Bärtschi aus Bretzwil zum Schweizermeister 
Pistole U21. Mario Bärtschi überraschte nicht nur sich 
selbst, sondern auch seinen Trainer René Salathé. 
 

Mario Bärtschi brillierte beim Duellteil mit 91/99 und 97 Punkten. Der 18-jährige                     
Mario Bärtschi erziele, so Trainer Salathé, normalerweise zwischen 540 und 550 Punkte, 
was an dieser Meisterschaft für Rang 5 bis 10 gereicht hätte. 
 

Weitere Infos und Fotos finden Sie unter www.psrifenstein.ch. 
 

Wir gratulieren Mario Bärtschi zu seinem bisher grössten Erfolg und wünschen für die 
Zukunft weiterhin Guet Schuss! 
 

PS Rifenstein Reigoldswil Schiesssportverband Region Basel 
 

 
 

Reklame 
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